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35 Maßnahmen für  
PPA und Photovoltaik 
Vorschläge zur Beschleunigung des Ausbaus 
förderfreier und geförderter Solaranlagen 
und zur Stärkung des PPA-Segments  
 
Berlin, Oktober 2021. Der Stromsektor kann und muss früher dekarbonisiert wer-
den als andere Sektoren. Anders wird nicht rechtzeitig die nötige elektrische 
Energie für die Dekarbonisierung der weiteren Sektoren zur Verfügung stehen. 
Der bne erachtet die Treibhausgasneutralität des Stromsektors durch 100 Pro-
zent erneuerbare Energien bis spätestens 2035 und eine vollständige Klimaneut-
ralität im Jahr 2040 für erforderlich.  
   Um einen THG-neutralen Stromsektor rechtzeitig zu erreichen, gilt es jetzt auf 
einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien zu setzen. Dies bedeutet  
einen starken Photovoltaik- und starken Windenergieausbau. Photovoltaik kann 
in allen Größenklassen und allen Marktsegmenten schnell zugebaut werden. Der 
Photovoltaikausbau im deutlich zweistelligen Gigawattmaßstab pro Jahr ist 
möglich und für eine erfolgreiche Energiewende unumgänglich. 
   Der bne erachtet für die Klimaneutralität einen Ausbau auf ca. 1000 Gigawatt 
installierte Photovoltaik in Deutschland als erstrebenswert, um die künftige sek-
torenübergreifende Stromnachfrage abdecken zu können. Dieser Ausbau verteilt 
sich auf Gebäude- und Freiflächenanlagen und ist marktlich gekoppelt mit Spei-
chern, Flexibilität, Sektorenkopplern. Photovoltaik wird zusammen mit Windener-
gie die tragende Energiequelle einer klimaneutralen Gesellschaft und Wirtschaft 
darstellen. Heute besteht bereits eine Koexistenz von gefördertem und förder-
freiem Zubau von Photovoltaikanlagen. Die Denkmuster für den Ausbau von Pho-
tovoltaik sollten daher neu ausgerichtet werden. Auch der förderfreie Ausbau 
(Power Purchase Agreements (PPA) und die förderfreie Vermarktung) brauchen 
Rahmenbedingungen. Das EEG übernimmt immer stärker Absicherungsfunktionen. 
Darüber hinaus sollte das EEG auf Innovationen ausgerichtet werden, damit in-
novative Ansätze schneller Marktreife entwickeln können.  
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Das 100-Tage-Programm macht Photovoltaik zum neuen Standard, beschleunigt die Planung von  
Photovoltaik-Freiflächenanlagen und bereitet ein umfassendes Gebäude-PV-Gesetz vor 30 
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Maßnahmen zur Organisation des bevorstehenden Photovoltaikausbaus  
 
Heutige Situation:  

▪ Photovoltaik ist eine reife Technologie. Photovoltaik ist günstig und verfügbar. 

▪ Es gibt bereits heute eine Koexistenz von förderfreiem und gefördertem Zubau. 

▪ Das EEG muss weiterentwickelt werden, um effektiv zu bleiben. 

▪ Personalmangel im Handwerk und zu schwache Strukturen in der Verwaltungs- 

und Organisationsebene bremsen den Photovoltaikausbau.  
 

1. Capacity building: Ministerielle Unterabteilung Photovoltaik und Fachagentur 
Photovoltaik schaffen 
Um eine einen Ausbau der Photovoltaik im deutlich zweistelligen Gigawattbereich 

pro Jahr zu organisieren, müssen eine Vielzahl von Rahmenbedingungen verändert 

werden. Zur Steuerung sind neutrale, hochwertige und zeitnah verfügbare Informa-

tionen als Entscheidungsgrundlage erforderlich, sowohl für den geförderten als 

auch den ungeförderten Ausbau. Der bne geht davon aus, dass sowohl innerhalb 

des Energieministeriums als auch in unterstützenden Strukturen die personellen 

Kapazitäten deutlich ausgebaut werden müssen, damit die Vielzahl der erfindli-

chen Änderungen auf fundierter Basis umgesetzt werden können.  

   Ganz konkret schlägt der bne daher vor, dass im Bundesenergieministerium eine 

eigene Unterabteilung für Photovoltaik geschaffen wird. Es sollten u.a. Referate für 

Gebäude-PV, Biodiversitäts-PV und Agri-PV und Systemintegration der PV einge-

richtet werden. Darüber hinaus ist neutral-fachliche Expertise hilfreich. Es hat sich 

bei der Onshore-Windenergie gezeigt, dass die Arbeit der Fachagentur Windenergie 

an Land sehr wertvoll ist. Daher sollte sehr zeitnah eine Fachagentur Photovoltaik 

geschaffen werden. Es bietet sich an, die z.B. die vorhandene und bewährte Struktur 

bei der Fachagentur Windenergie an Land zu verstetigen, zu erweitern und folglich 

eine Fachagentur für Windenergie und Photovoltaik einzurichten.   

 

2. EEG zum Erneuerbare-Energien-Innovations-Gesetz (EIG) weiterentwickeln 
Als Förderinstrument für Erneuerbare Energien-Anlagen verliert das EEG immer 

mehr an Bedeutung, insbesondere im Bereich der Photovoltaik. Die fallenden Er-

zeugungskosten und der steigende CO2-Preis sowie zunehmender marktlicher Aus-

bau machen das Instrument, wie geplant, nach und nach obsolet. Bei der Photovol-

taik gibt es bereits heute die Koexistenz zwischen gefördertem und ungefördertem 

Zubau. Das ist gut so. Der Anteil der großen Photovoltaikanlagen, die über den 

Markt finanziert werden – vor allem PPA-Anlagen – steigt zunehmend. Aber auch 

der Anteil an kleinen Neuanlagen nimmt zu, die keinen Förderanspruch nach dem 

EEG haben und sich anderweitig, z.B. im Rahmen der Gebäudeeffizienzförderung 

durch das GEG bzw. BEG, refinanzieren.  

   Diese Dynamik im Bereich der Photovoltaik zeigt, dass das EEG hier eine neue 

Ausrichtung benötigt, um sich zunehmend zu fokussieren auf Innovationen, die 

für die Energiewende wichtig sind. Daher empfiehlt der bne z.B. die aktuelle PV-

Ausschreibung abzuschaffen (Maßnahme 33) und durch eine progressiv gestaltete 

Innovationsauschreibung zu ersetzen. Dies ist ein Teil zur Weiterentwicklung des 
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EEG zu einem Erneuerbare-Energien-Innovations-Gesetz (EIG).1 Mit dessen Ein-

führung werden notwendige neue Technologien und Lösungen vorangetrieben, die 

sich aktuell noch nicht am Markt tragen, aber durch erwartbare Lerneffekte in Zu-

kunft zur Kostenreduktion beitragen. Innovationsorientierte Ausschreibungen und -

bedingungen setzen gezielt Anreize für deren Entwicklung. Im Bereich der Photo-

voltaik sind dies insbesondere Maßnahmen zum Ausbau von Kurzzeitspeicherkapa-

zität (insb. Batteriespeicher, siehe Maßnahmen 20 und 34). Der Volumenausbau 

sollte zunehmend über den Markt erfolgen, z.B. über PPAs. 

  
3. Gesetzpakete für Gebäude-PV und Freiflächen-PV  

Die EEG-Novellen sind inzwischen so umfassend geworden, dass wichtige Detailre-

gelungen kaum noch möglich sind. Eine der Folgen sind permanente Reparaturge-

setze. Hinzu kommt, dass viele die Photovoltaik direkt oder indirekt betreffende Re-

gelungen außerhalb des EEGs liegen. Der bne schlägt vor, dass zwei Gesetze verab-

schiedet werden sollen: für Photovoltaikanlagen auf/an Gebäuden ein eigenes Ge-

setz (Gebäude-PV-Gesetz und zusätzlich zuvor ein Gesetzpaket für die Planungsbe-

schleunigung der Energiewende, das explizit auch tatsächliche Hürden der Freiflä-

chenphotovoltaik bearbeitet. Die Konzentration auf Themenschwerpunkte wird so 

das Vorgehen vereinfachen, denn so können einzelnen Punkten Aufmerksamkeit 

geschenkt und die inzwischen interdisziplinären Fragestellungen  angemessen be-

handelt werden.  

 

4. Jobmotor PV starten: Handwerker- und Fachkräftemangel offensiv angehen 
Der Fachkräftemangel ist der Flaschenhals der Energiewende und ist im Bereich 

der Photovoltaik besonders sichtbar. Es müssen Lösungen gefunden werden, die 

schnell greifen und nicht erst in mehreren Jahren etwas Linderung erhoffen lassen.  

   Es sollte daher ein groß angelegtes und aktiv beworbenes Programm von Ausbil-

dungen, Weiterbildungen und Umschulung im Handwerk  geschaffen werden, in 

den Berufen und Dienstleistungen, die dem Ausbau von Solaranlagen dienen. Auch 

sollte die Bundesregierung den Unternehmen durch ein klares Bekenntnis zu ei-

nem Solar-Standard bei Gebäuden (Maßnahme 23) die nötige Sicherheit für ihre 

Entscheidung zum Personalaufbau geben und eine Industrieinitiative Photovoltaik 

starten (Maßnahme 6). 

 
5. Verwaltungsebenen für Photovoltaik deutlich stärken 

Die Verwaltungsstrukturen aller Ebenen sind bezüglich der Photovoltaik heute in 

der Regel unterbesetzt. Dies betrifft z.B. Naturschutzverwaltung, Bauverwaltung 

und Denkmalschutz, Organe der Raumordnung sowie Personal in Landratsämtern 

oder einfach Kümmerer in Kommunen, wenn PV-Projekte anstehen. Auch in den 

Landes- und Bundesministerien sind die Personalstrukturen heute für Photovoltaik 

viel zu schwach. Dieser chronische Personalmangel führt oft nicht nur zu langen 

Entscheidungsprozessen, sondern auch in eine Überforderungssituation. Eine 

                                                             
1 Der Vorschlag, das EEG zum EIG (Erneuerbare-Innovations-Gesetz) weiterzuentwickeln, betrifft nicht nur 
die Photovoltaik, sondern führt übergeordnete Maßnahmen zusammen, z.B. das ebenfalls vorgeschlagenen 
Auslaufen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWGW) als Förderinstrument für fossile Anlagen. Nähere 
Informationen finden Sie hier: bne – Energiewende für alle – was nun zu tun ist (September 2021) 

https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2021/BNE_Wahlpapier.pdf
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Stärkung und Qualifizierung der Verwaltung für Energiewendethemen im Allge-

meinen und die Photovoltaik im Besonderen ist ein nötiges Element für einen nach-

haltig hohen und progressiven PV-Ausbau. Im Bund und in den Ländern sollten 

hierfür die nötigen finanziellen Mittel vorgesehen werden.   

 
6. Industriestrategie für Photovoltaik erarbeiten 

Die Bundesregierung sollte eine Industriestrategie für Photovoltaik erarbeiten, um 

in Deutschland und Europa wieder die vollständige Wertschöpfungskette der Pho-

tovoltaik abbilden zu können. Diese Industriestrategie für Photovoltaik muss alle 

Prozessschritte umfassen und in Europa darstellen können, beginnend von der Be-

schaffung der nötigen Grundstoffe, über die Veredelung von Polysilizium, die Her-

stellung von Ingots und Wafern, sowie die Zellen- und Modulproduktion und das 

Recycling. Auch die Produktion von Elektronik und Systemkomponenten für Photo-

voltaik (z.B. Wechselrichter und Batteriespeicher in allen Größen, sowie Steue-

rungs- und Netztechnik) sollten strategisch gestärkt werden.  

   Eine umfassende Industriestrategie für Photovoltaik verbessert die Lieferketten-

sicherheit, ermöglicht die Diversifikation von Lieferketten und verbessert die Posi-

tion Europas im wachsenden Photovoltaik-Weltmarkt einer für Klimaneutralität 

essenziellen Technologie.  

 
 

Maßnahmen für förderfreien Photovoltaikausbau über Power Purchase 
Agreements (PPA)  
 

Heutige Situation:  
▪ Im PV-Freiflächensegment gewinnen Power Purchase Agreements (PPA) stark 

an Bedeutung. Die förderfreie Umsetzung als PPA wird immer mitgedacht.  
▪ Die politische Diskussion fokussiert sich jedoch hauptsächlich auf die Förde-

rung im EEG und die Ausschreibungsmengen. Das geht zunehmend an der Re-
alität vorbei. Die Planungspraxis und Marktrealität sind inzwischen eine an-
dere. 

▪ Die heutige PV-Freiflächen-Ausschreibung wird an Bedeutung verlieren, auch 
weil PPA-Projekte flexibler umsetzbar sind, z.B. als Biodiversitäts-PV. Neue 
konfliktarme Flächen und günstige Flächen werden genutzt, z.B. Niedriger-
tragsstandorte der Landwirtschaft.  

▪ Klärungsbedarfe für PPA-Projekte liegen i.d.R. außerhalb des EEGs, insbeson-
dere im Planungs- und Landwirtschaftsrecht. Dies ist das Aufgabenfeld für 
progressive PV-Politik. 

▪ Die Kommunalbeteiligung für Freilandanlagen (beschlossen im §6 EEG 2021) 
wird den Ausbau im Freiflächensegment beschleunigen – auch im förderfreien 
Bereich. Dies muss beachtet werden.   

▪ PV-Freiflächenanlagen werden Teil unserer Kulturlandschaften und bieten 
Chancen für die Landwirtschaft und den Naturschutz.   
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7. Wir müssen sprechen: PV-Freiflächenanlagen, Biodiversitäts-PV und Agri-PV 
Die Stärke der Photovoltaik ist ihre Vielfalt, auch im Freiflächensegment. Aktuell 
findet eine Transformation der Anlagenkonzepte statt. Künftige Anlagen werden 
sich sehr deutlich von den bisherigen unterscheiden. Weil die Flächenkulisse des 
EEGs bereits heute in der Praxis bei vielen Neuplanungen kaum noch oder gar 
keine Relevanz hat, werden förderfreie Anlagen entstehen, die sich nicht mehr an 
den Förderbedingungen des EEGs optimieren. Das EEG sollte sich künftig auf klei-
nere PV-Anlagen und innovative Projekte konzentrieren. Für große Solarparks 
sollte dagegen der Weg in förderfreie PPAs geebnet werden. Neuer Standard wer-
den PV-Freiflächenanlagen im landwirtschaftlichen Kontext (Biodiversitäts-PV, 
klassische Anlagen mit extensiver Landwirtschaft, Beweidung und „Blühstreifen-
XXL“ sowie Anlagen mit bewusst zusätzlich aktiviertem, naturschutzfachlichem 
Potenzial) und Anlagen in Verbindung mit klassischen Formen der Landwirtschaft 
(Agri-PV). Über all diese Konzepte wird politisch zu wenig diskutiert, insbesondere 
über die Potenziale, die sich außerhalb der Energiewirtschaft eröffnen. Es wird nö-
tig, sachlich über die Flächennutzung, bzw. Flächennutzungsänderungen zu spre-
chen und viel weniger über die förderfähige Flächenkulisse des EEGs – die durch-
aus mit Nachteilen2 belegt ist. In einem Stakeholder-Dialog PV-Freiflächen sollte 
interdisziplinär die Fragestellung erörtert werden, wie PV-Freiflächenanlagen in 
unseren Kulturlandschaften planungsrechtlich behandelt werden.  
 

Diskussionspunkte bezüglich der Flächenfragen sind nach Ansicht des bne: 
1. Von PV-Freiflächenanlagen genutzte Flächen „bleiben Landwirtschaft“, so-

fern dies vorher der Fall war. Damit würde die landwirtschaftliche Förde-
rung bei gleichzeitiger energetischer Nutzung der landwirtschaftlichen Flä-
che mit einer Solaranlage ermöglicht. Wichtiger Nebeneffekt: Viele Frage-
stellungen zu Solarparks im landwirtschaftlichen Kontext vereinfachen 
sich erheblich (z.B. Hofübergaben und Betriebsübergänge, Erbschafts- und 
Senkungssteuer), wenn diese als Landwirtschaft angesehen werden.  

2. Definitionen im Planungsrecht überarbeiten, z.B. in Form einer eigenen Flä-
chenkategorie „Landwirtschaft mit gleichzeitiger energetischer Nutzung“.  

3. PV-Freiflächenanlagen sind keine Gewerbegebiete und keine Siedlungs- 
und Verkehrsflächen und verbrauchen keine Fläche in Sinne der Flächen-
kreislaufwirtschaft.  

                                                             
2 Nur wenn PV-Freiflächenanlagen innerhalb der sog. Flächenkulisse des EEG errichtet werden, ist ein För-
deranspruch nach EEG gegeben, bzw. die Teilnahme an einer Ausschreibung möglich. Vereinfacht umfasst 
die Flächenkulisse aktuell einen 200 Meter breiten Streifen entlang von Autobahnen und Schienen, sowie 
Konversionsflächen und – sofern ein Bundesland dazu eine Länderverordnung erlassen hat – auch eine ge-
wisse begrenzte Anzahl an landwirtschaftlichen Flächen in benachteiligten Gebieten. Über Nachteile der Flä-
chenkulisse wird zu wenig diskutiert. So werden unter Umständen sehr gute landwirtschaftlichen Böden ge-
nutzt, nur weil sie innerhalb der Flächenkulisse liegen, was Pachtpreise hochtreibt. Zudem sind bei Anlagen 
an Verkehrswegen die Biodiversitäts-Maßnahmen schwierig oder nur eingeschränkt umsetzbar, da die Anla-
gen die knappen Flächen nutzen müssen und Straßenverkehrswege für die Fauna Gefahren darstellen. Bei 
Anlagen an Verkehrswegen ist i.d.R. eine hohe Sichtbarkeit gegeben, verbunden mit der dadurch herausfor-
dernden Integration ins Landschaftsbild. Flächen in der Flächenkulisse sind zudem oft kleinteilig strukturiert 
(viele Flurstücke, viele Flächeneigentümer) und benötigen oft lange Anschlussleitungen (hohe Kosten, bei vgl. 
kleinen Anlagen). Heute sind PV-Freiflächenanlagen auch außerhalb der EEG-Flächenkulisse als förderfreie 
PPA-Projekte umsetzbar. PPA-Projekte bieten Chancen für die systemisch gedachte Energiewende, für die 
Kommunen vor Ort, die Landwirtschaft und den Erhalt der Artenvielfalt. Sie sind nicht auf die heutige oder 
eine weiterentwickelte Flächenkulisse angewiesen, wenn das Planungsrecht für Solarparks verbessert wird.  
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4. Viele PV-Freiflächenanlagen, insbesondere die Biodiversitäts-PV bieten stö-
rungsarme Räume in unserer Kulturlandschaft für selten gewordene Tiere 
und Pflanzen. Daher sind auch gewisse naturschutzfachlich wertvolle Flä-
chen, insbesondere Landschafts- und Vogelschutzgebiete für Freiflächen-
anlagen geeignet, wenn mit deren Errichtung eine naturschutzfachliche 
Aufwertung einhergeht. Es kommt auf die Flächenaufwertung an, die i.d.R. 
erreicht wird, auch auf Flächen, die hinsichtlich der Artenvielfalt wertvoll 
sind. Auch daher sollte auf pauschale Tabugebiete verzichtet werden. 

5. Ist die Aufwertung der Fläche gegenüber dem Vorzustand gegeben, so kann 
der naturschutzfachliche Ausgleich innerhalb der Solarparkfläche erfolgen 
(kein externer Ausgleichsbedarf).  

 
Mit der Branchenselbstverpflichtung „Gute Planung von PV-Freilandanlagen“ 
(www.gute-solarparks.de) geht die Photovoltaikbranche in Vorleistung und arbeitet 
daran, dass bei Neuplanungen Best-Practice-Prozesse gegenüber allen Stakehol-
dern zum Standard werden.  

 
8. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Power Purchase Agreements (PPA) 

Der Trend zum förderfreien Ausbau der Photovoltaik ist begrüßenswert. Langfris-
tige Stromlieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA) sind heute 
bei PV-Freiflächenanlagen (und auch ausgeförderten Windenergieanlagen) rele-
vant. Der Trend zu Stromlieferverträgen kann gestärkt werden, indem die Rechtssi-
cherheit für langfristige PPA auf der Lieferanten- und der Abnehmerseite verbes-
sert wird, denn bei Stromlieferverträgen gibt es immer auch eine Abnehmerseite, 
z.B. ein Unternehmen  
oder ein Stromhandelsprodukt. Für Unternehmen – insbesondere mittelständische 
Unternehmen – muss es zumindest in der „Lernphase zu PPAs“, in der wir uns 
jetzt befinden, einfach und risikoarm werden, langfristige PPA-Verträge (10+ Jahre) 
unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten abschließen zu können. 
 
Um PPA zum förderfreien Refinanzierungsinstrument zu entwickeln, sollten ei-
nige Maßnahmen im Sinne der Stärkung der Rechtssicherheit untersucht bzw. im 
Sinne des Risikomanagements als Maßnahme umgesetzt werden: 

a) Zulässigkeit langlaufender PPA-Verträge klären, etwa durch eine recht-
liche Klarstellung, welche Vertragslaufzeiten von PPA noch als zulässig 
angesehen werden können. Beispielhaft kann hierfür die gesetzlich fest-
gelegte Laufzeit für Fernwärme-Versorgungsverträge herangezogen wer-
den (§ 32 Abs. 1 S. 1 AVBFernwärmeV).  

b) Rechtliche Klarstellung, inwiefern sich Vertragspartner bei langfristigen 
PPA auf das AGB-Recht und somit auf eine Schutzbedürftigkeit im Sinne 
des AGB‐Rechts berufen können.  

c) Kartellrechtliche Risiken von PPAs identifizieren und abbauen 
d) Bürgschaftsprogramm für PPA umsetzen (siehe Maßnahme 9) 
e) Benachteiligung bei Strompreiskompensation streichen (Maßnahme 10)  
f) Rahmenbedingungen für Mikro-PPAs schaffen und die förderfreie sons-

tige Direktvermarktung modernisieren (siehe Maßnahme 29) 
 

http://www.gute-solarparks.de/
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9. PPA-Bürgschaften für den Mittelstand und die Sektorenkopplung 
Insbesondere bei mittelständischen Unternehmen wird die Direkt- oder Netz-
belieferung mit förderfreiem Grünstrom (aus PPA) noch zu wenig in Betracht 
gezogen. PPA bieten die Chance, die Energiebeschaffung dauerhaft planbar 
günstig abzusichern. PPA kommen für den Strombezug aus PV-Freiflächenan-
lagen in Frage oder erlauben es, bürokratiearm große PV-Dachanlagen zu rea-
lisieren, die hinsichtlich der Eigen- bzw. Direktverbrauchsanteile individuell ge-
staltbar sind. Hierbei können mit Bürgschaften die Unternehmen in der Pro-
jektfinanzierung gestärkt werden. Auch sollten PPA für viele Sektorenkopp-
lungsprojekte (z.B. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Einkopplung erneu-
erbaren Stroms in Wärmenetze oder Wärmeprozesse, Elektrolyseanlagen) einfa-
cher nutzbar werden. Maßnahmen in diesem Bereich fördern den Umbau von 
Prozessen hin zur Klimaneutralität. 
   Als Anschub kann eine Finanzierungabsicherung von PPAs mit staatlicher 
Bürgschaft, in Analogie zu Hermesbürgschaften oder ähnlich dem norwegi-
schen power purchase guarantee scheme3 dienen, um die Anlaufschwierigkeiten 
von PPA in Deutschland insbesondere bei mittelständischen Unternehmen zu 
beseitigen. Eine derartige staatliche Absicherung kann als Instrument auf we-
nige Jahre (maximal 5 Jahre) begrenzt sein, bis sich PPA als Finanzierungs- und 
Betreibermodell für erneuerbare Energien etabliert haben.  
   Bürgschaften für PPA sind dabei vorteilhaft für die Vertragspartner und die 
finanzierenden Banken, denn sie sichern zu einem gewissen Grad die Risiken 
ab, was die Projektfinanzierung erleichtert. Sie bieten eine Garantie für den 
Stromverkäufer, im Fall des Ausfalls der Abnahmemenge anteilig bezahlt zu 
werden und können andererseits gegenüber den finanzierenden Banken die 
Rückzahlung von Krediten sicherstellen.   
 

10. Benachteiligung von Solarstrom bei der Strompreiskompensation streichen 
Für stromintensive Unternehmen, welche im Rahmen des EU-Emissionshandels-
systems indirekte CO2-Kosten kompensieren können, besteht derzeit kein Anreiz, 
ein PPA abzuschließen. Denn die europäische Regelung sieht eine Strompreiskom-
pensation nur dann vor, wenn die Unternehmen starkem internationalem Wettbe-
werb ausgesetzt sind und Strom beziehen, der bei der Erzeugung CO2 freigesetzt hat. 
Mit einem CO2-freien Strombezug aus einem erneuerbaren PPA geht das Privileg 
somit verloren und macht den Strombezug aus erneuerbaren Energien für das 
stromintensive Unternehmen unwirtschaftlich.  
   Es muss beihilferechtskonform sichergestellt werden, dass die Strompreiskom-
pensation auch im Falle des Bezugs von Strom aus einem erneuerbaren PPA wei-
terhin in Anspruch genommen werden kann, wenn nicht-geförderter Strom aus Er-
neuerbare-Energien-Anlagen bezogen wird. 
 
 

                                                             
3 Norwegian power purchase guarantee scheme for power contracts with no export requirements:  
https://www.eksfin.no/en/products/power-guarantee/  

https://www.eksfin.no/en/products/power-guarantee/
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11. Round-the-Clock-PPA – Passgenaue klimaneutrale Versorgung des Verbrauchs 
von Staatsunternehmen 

Klimaneutralität erfordert auch die langfristige und günstige Versorgung von 
Liegenschaften der öffentlichen Hand und die Versorgung von öffentlichen 
Unternehmen, d.h. dem Staat unterstellte Unternehmen und Organisationen, 
die im mehrheitlichen oder vollen Eigentum des Staates oder seiner Unterglie-
derungen sind (z.B. Deutsche Bahn, Deutsche Post, Flugsicherung, BNetzA, KfW 
usw. sowie Liegenschaften von Bund und Ländern wie Verwaltungsgebäude, Po-
lizeiwachen, Schulen). Durch die Vergabe von „Round-the-Clock-PPA“, d.h. zu 
100% auf erneuerbaren Energien basierenden Versorgungsaufträgen für die be-
darfsgerechte Belieferung zu jeder Zeit, kann die öffentliche Hand in einem 
Bieterverfahren für vorqualifizierte PPA-Akteure in öffentlichen Vergabepor-
talen ihre Energieversorgung auf Klimaneutralität umstellen. „Round-the-
Clock-PPA“ (RTC-PPA) stehen auf internationaler Ebene noch am Anfang, wer-
den aber vereinzelt umgesetzt.4 Deutschland könnte hier eine echte Vorreiter-
rolle mit internationaler Signalwirkung einnehmen. Die Versorgung kann dabei 
(sofern möglich) vor Ort in Direktversorgung erfolgen oder bilanziell und über 
den Markt aus Neuanlagen organisiert werden. Mit den PPA wird nur die Auf-
gabe benannt und der Preis in einem Bieterverfahren wettbewerblich geklärt. 
Die technische Umsetzung muss nicht vorgegeben werden. 
   Ein geeignetes System wurde bereits bei der Deutschen Bahn erfolgreich er-
probt. Die Bahn (bzw. die DB Energie GmbH) hatte in den Jahren 2018/2019 zu-
erst eine „Markterkundung“ durchgeführt, ein geeignetes Vergabesystem kreiert 
und anschließend begonnen, ein Bieterverfahren für förderfreie PPA-
Grünstromlieferung über einen Zeitraum von rund 8 Jahren für insgesamt 
500 GWh Energielieferung zu organisieren.5 Ein solches System ist geeignet für 
RTC-PPA für die passgenaue klimaneutrale Versorgung des Verbrauchs von 
Staatsunternehmen. 
 

Sonderproblem Bahnstrom: Züge in Deutschland fahren nicht mit gewöhnli-
chem Netzstrom, sondern mit Bahnstrom. Dieser unterscheidet sich in einem 
wichtigen physikalischen Parameter, der Netzfrequenz. Beim Bahnstrom be-
trägt die Netzfrequenz 16,7 Hertz und nicht 50 Hertz. Etwa zwei Drittel des 
Bahnstroms werden aktuell in besonderen Bahnstrom-Kraftwerken produ-
ziert. Ein Drittel bezieht sie aus dem öffentlichen 50-Hertz-Netz über Umfor-
mer und Umrichter. Wenn das System Bahn auch nach Abschalten der ver-
bleibenden Bahnstrom-Altkraftwerke weiterlaufen soll bzw. um diese Altkraft-
werke überhaupt plangemäß außer Betrieb zu nehmen, ist jetzt offensiv eine 
Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit erneuerbaren Bahnstrom aufzubauen. 
 
 

 
 

                                                             
4 z.B. Indien (RTC-PPA mit 25 Jahren Laufzeit, bestehend aus 400MW Solarkraft, 900MW Windkraft und 400 
MW Speicherleistung), https://renews.biz/71467/renew-power-signs-first-round-the-clock-ppa-in-india/  
5 DB Bieterportal bzw. Rahmenverträge für EE-PPA: https://bieterportal.noncd.db.de , https://t1p.de/0mcf    

https://renews.biz/71467/renew-power-signs-first-round-the-clock-ppa-in-india/
https://bieterportal.noncd.db.de/
https://t1p.de/0mcf
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12. PV-Freiflächenanlagen sind bzgl. der Flächennutzung heute falsch eingeordnet 
PV-Freilandanlagen sind keine “Siedlungs- und Verkehrsflächen”. Sie werden je-
doch heute hinsichtlich der Flächeneinsparziele fehlerhaft als solche eingeordnet. 
Diese Einordung ist nicht sachgerecht. Ein Solarpark entspricht einer Flächenum-
nutzung gegenüber einer vorherigen Nutzung, nicht aber einem Flächenverbrauch. 
PV-Freilandanlagen versiegeln zudem keine Flächen. Wenn Solarparks als Bio-
diversitäts-PV ausgelegt sind, schaffen und/oder erhalten sie sogar neue biodiverse 
Landschaftsräume, was eines der Argumente für die Einführung von Flächenein-
sparziele ist. Im Fall, dass Flächen in Solarparks landwirtschaftlich genutzt werden, 
ist zwar die Bewirtschaftungsweise gegenüber dem Vorzustand verändert, aber 
nicht im Sinne eines generellen Verlusts an Fläche. Zudem erfolgt der naturschutz-
fachliche Flächenausgleich eines Solarparks heute in der Regel teilweise oder ganz 
innerhalb der eigenen Solarparkfläche. Tatsächliche Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen sind hingegen extern auszugleichen.  
   Die heutige Fehleinordnung von Solarparks bezüglich der Flächennutzung hat 
Konsequenzen in anderen Bereichen, insbesondere für die Bauwirtschaft. Die 
Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar 
pro Tag verringern. Aktuell werden in Deutschland rund 52 Hektar pro Tag als Sied-
lungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen, davon 33 Hektar für den Woh-
nungsbau. Wenn weiterhin fehlerhaft Solarparks zum Flächenverbrauch zählen, ist 
nicht nur die Statistik verzerrt. Für die Ausweisung echter Siedlungs- und Verkehrs-
flächen, z.B. solcher für den Wohnungsbau oder für Gewerbegebiete, bliebe dann 
kein Spielraum mehr. Für die Treibhausgasneutralität strebt Deutschland zudem 
das Flächenverbrauchsziel Netto-Null (Flächenkreislaufwirtschaft) an, was die Ziel-
setzung der Europäischen Kommission aufgreift. Biodiversitäts-PV schafft dies in 
der Praxis bereits heute – in der Statistik jedoch nicht. 
   Lösung: PV-Freilandanlagen sollten eine eigene Flächenkategorie erhalten, z.B. 
„Landwirtschaftsfläche mit gleichzeitiger energetischer Nutzung“ oder zunächst 
weiter als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen werden, sofern ihre vorherige 
Nutzung die Landwirtschaft ist. 
 
Sonderthema Speicher in Freiflächenanlagen und das Baurecht: Bei großen Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen (insbesondere PPA-Anlagen) werden große Batterie-
speicher in der Planung mitgedacht, um den Netzanschluss günstiger gestalten zu 
können und die Möglichkeiten in der Vermarktung des produzierten Stroms zu ver-
bessern. Nicht immer werden diese Speicher umgesetzt, auch weil noch planungs-
rechtliche Probleme bzgl. der baurechtlichen Genehmigung und der Flächennut-
zung für Speicheranlagen bestehen, oder unpassende Vorgaben (zulässiger Versie-
gelungsgrad) deren Errichtung ausschließen oder erschweren. Leistungsfähige 
Speicheranlagen im zweistelligen Megawattbereich benötigen ausreichend große 
und befestigte Stellflächen, auch innerhalb der Solarparks. Solche Batteriespeicher 
sind in der Regel modular aufgebaut und werden z.B. in mehreren Containern un-
tergebracht. Deren Aufstellung ist nach Landesbaurecht genehmigungsbedürftig. 
Große Speicheranlagen sollten bundeseinheitlich im Baurecht privilegiert wer-
den, wenn sie innerhalb eines Solarparks umgesetzt werden.  
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13. Biodiversitätsvorteile in PV-Freilandanlagen nutzen - Biodiversitäts-PV 
PV-Freilandanlagen können zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Durch den 
vollständigen Verzicht auf Gifte und Dünger und eine extensive Bewirtschaf-
tung der Flächen innerhalb der PV-Anlage und vergleichsweise lange Betriebs-
zeiten entstehen störungsarme Lebensräume für zunehmend selten werdende 
und bedrohte Insekten, Landtiere, Vögel und Pflanzen. Böden, die durch die 
landwirtschaftliche Nutzung ausgelaugt sind, können sich erholen, wenn ein 
Solarpark errichtet wird. Dies ist insbesondere auf landwirtschaftlichen Niedri-
gertragsstandorten der Fall, z.B. auf trockenen oder sandigen Böden. Mit stand-
ortangepassten Blühmischungen, angelegten Hecken oder durch Nisthilfen für 
Wildbienen und andere Insekten können verlorengegangene Lebensräume wie-
der entstehen, was auch Vögeln und Säugetieren zugutekommen kann. An ge-
eigneten Standorten oder moorigen Böden sind auch feuchte Lebensräume um-
setzbar.   
   Das Potenzial der Biodiversitäts-PV sollte bewusst genutzt werden. Die Pro-
jektplanung bietet gerade bei Solarparks hierfür ausreichend Spielraum, die als 
förderfreie PPA-Projekte, d.h. außerhalb der Flächenkulisse des EEGs auf Stand-
orten errichtet werden, die für die Landwirtschaft ertragsarm sind. Hier können 
Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität umgesetzt werden, die auch über 
das Mindestmaß des naturschutzfachlichen Ausgleichs hinaus gehen. Solar-
parks (Biodiversitäts-PV) können so konzipiert werden, dass sie eine deutliche 
Erhöhung der Biodiversität erzielen.  
   Die Errichtung von Biodiversitäts-PV steht damit nicht grundsätzlich im  
Widerspruch mit einigen Schutzgebietskategorien. Anstatt pauschaler Tabuzo-
nen sollten Synergien diskutiert werden, z.B. bei Solarparks in Biosphärenreser-
vaten (außerhalb der Kernzonen), gewissen Vogelschutzgebieten und insbeson-
dere Landschaftsschutzgebieten. Kriterien sollten hier geschärft und die mögli-
che Aufwertungsleistung von Solarparks für die Natur stärker in der nachhalti-
gen Regionalentwicklung und der Raumordnung berücksichtigt werden.  
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft empfiehlt Projektierern und Anla-
genbetreibern bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von PV-Freilandan-
lagen, in verschiedenen Bereichen einen über die regulatorischen Vorgaben 
hinausgehenden Beitrag zu leisten, der sowohl die Akzeptanz bei Gemeinden, 
Landwirten und Bürgern vor Ort stärkt, deren Interessen ernst nimmt, als auch 
dem Umwelt- und Naturschutz zugutekommt. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter: bne – Gute Planung von PV-Freilandanlagen. 

 
14. Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer bei PV-Freiflächenanlagen modernisieren 

Standorte von PV-Freiflächenanlagen sind sehr häufig landwirtschaftliche Flächen. 
Steuerrechtlich werden sie von der Finanzverwaltung jedoch anders als Gewerbe-
gebiet eingeordnet. Dies ist sachlich nicht sinnvoll und hebelt geltende Erb-
schafts- und Schenkungssteuer-Regeln aus, die in Landwirtschaftsbetrieben ge-
nutzt werden, um den Betriebsübergang bei einem Generationenwechsel zu ver-
einfachen. Aufgrund der Fehleinordnung kommt es besonders bei großen PPA-An-
lagen und der Nutzung von landwirtschaftlichen Niedrigertragsstandorten zu 

https://www.bne-online.de/de/verband/gute-planung-pv
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extremen Verzerrungen6, die sich jedoch leicht beheben ließen. Da fast alle Land-
wirte im Laufe typischer Pachtlaufzeiten von Flächen für Solaranlagen den Betrieb-
sübergang einplanen (bzw. einplanen sollten), stellt ein veraltetes Erbschaftssteuer-
/Schenkungssteuerrecht ein ernstzunehmendes Problem bezüglich der Flächenbe-
reitstellung und Akzeptanz der Photovoltaik in der Landwirtschaft dar.   
   Als Lösung sollte mit einer gesetzlichen Klarstellung oder einer untergesetzli-
chen Festlegung zur Anwendung geregelt werden, dass Landwirtschaftsflächen bei 
der Nutzung mit PV-Freiflächenanlagen ihren Charakter als Teil des Landwirt-
schaftsbetriebes nicht verlieren (d.h. weiterhin dem Betriebsvermögen und nicht 
dem Grundvermögen angehören) oder dass zumindest ein Ertragswertverfahren 
ermöglicht wird. Diese Maßnahmen sind legitim, da die Erlöse aus der Flächenver-
pachtung für Solarparks oft in den Landwirtschaftsbetrieb investiert werden, was 
dazu beiträgt, dass Landwirtschaftsbetriebe sich modernisieren können und erhal-
ten bleiben. 
 

15. Anpassung der Direktzahlungsdurchführungsverordnung (Agri-PV) 

Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe können keine Direktzahlungen (Beihilfen für 
Landwirtschaftsbetriebe) auf Flächen beanspruchen, wenn diese Flächen haupt-
sächlich für eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit genutzt werden. In der Auflis-
tung der nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten laut § 12 Abs. 3 der Direktzahlun-
gen-Durchführungsverordnung werden pauschal alle Flächen benannt, auf denen 
sich Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie befinden. Praxis ist hin-
gegen, dass Flächen in Solarparks durchaus auch landwirtschaftlich bewirtschaftet 
werden. In vielen klassischen PV-Parks erfolgt dies durch Pflege und Mahd der 
Grünflächen oder anderen Formen der extensiven Landwirtschaft, z.B. durch Be-
weidung mit Schafen. Im Falle der Agri-PV, ergänzt die Solarenergienutzung als Ne-
benzweck die landwirtschaftliche Produktion auf einer Fläche (z.B. Photovoltaik als 
Wetterschutz im Anbau von Sonderkulturen). In solchen Konzepten sind landwirt-
schaftliche Aspekte in der Anlagenauslegung und dem Betrieb sogar überwiegend.  
   Für den Erhalt von Direktzahlungen ist entscheidend, ob die nichtlandwirtschaft-
liche Nutzung die landwirtschaftliche Nutzung stark einschränkt. Dass dies bei So-
laranlagen der Fall sein kann, stellt auch der bayerische Verwaltungsgerichtshof in 

                                                             
6 Hintergrund zur Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer bei PV-Freiflächenanlagen: Bei einer landwirtschaftli-
chen Fläche ohne eine PV-Freiflächenanlage ist die Fläche steuerlich dem Vermögen des Landwirtschaftsbe-
triebs zugeordnet. Im Erbfall oder der üblichen vorweggenommenen Erbfolge im Zuge einer Hofübergabe 
wird so die Steuerverschonung bzgl. der Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer möglich oder eine niedrige Steu-
erbemessung greift. Dadurch werden Steuerfreibeträge fast nie überschritten, was den Zweck hat, dass Gene-
rationswechsel in Landwirtschaftsbetrieben reibungslos erfolgen können und sich nicht betriebsgefährdend 
auswirken. Ist auf einer landwirtschaftlichen Fläche jedoch eine PV-Freiflächenanlagen installiert, ordnet die 
Finanzverwaltung diese Grundstücke nicht mehr dem landwirtschaftlichen Betrieb zu, sondern dem soge-
nannten Grundvermögen. Bei Betriebsübergang wird dann eine Steuerverschonung bei der Erbschafts-
steuer/Schenkungssteuer unmöglich. Zusätzlich zur wegfallenden Steuerverschonung setzt die Finanzverwal-
tung als Berechnungswert oft den halben Wert vergleichbarer (nahegelegener) Gewerbegebietsflächen an. 
Besonders bei ertragsschwachen landwirtschaftlichen Flächen, die sich gut für Solarparks / Biodiversitäts-PV 
eignen (und wegen der Fehleinordnung sehr hoch bewertet würden), entstehen erhebliche Erbschafts- oder 
Schenkungssteuerforderungen, die sogar höher liegen können als die vereinbarte Pacht. Im Endeffekt kann 
die Verpachtung für die Nutzung mit einer PV-Freiflächenanlage damit für den Landwirt unwirtschaftlich 
oder sogar insgesamt betriebsgefährdend werden. 
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einem Urteilsspruch zur Beihilfefähigkeit einer Solarparkfläche klar. 7 Dem Urteil 
nach ist die Zulässigkeit von Direktzahlungen für eine Fläche allein von ihrer tat-
sächlichen Nutzung (auch) als landwirtschaftliche Fläche abhängig. Dass landwirt-
schaftlich genutzte Flächen auch anderen Zwecken, nämlich dem gewerblichen Be-
trieb eines Solarparks dienen, führt nicht dazu, dass die Flächen ihre Eigenschaft 
als „beihilfefähige Flächen“ verlieren.  
   Der Gesetzgeber sollte dieses wegweisende Urteil als Anlass nehmen, praxisge-
recht die Beihilfefähigkeit von Flächen mit Solarparks in der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung weiterzuentwickeln und Solarparkflächen nicht mehr 
pauschal auszuschließen. Insbesondere für die Agri-PV ist dies nötig, aber auch in 
vielen weiteren Fällen hilfreich, in denen Landwirtschaft in Solarparks stattfindet.   
   Wie bereits in den Maßnahmen 12, 14 und 15 benannt, würden sich viele Fragstel-
lungen im Themenkomplex Solarparks und Landwirtschaft vereinfachen, wenn die 
Flächen als landwirtschaftliche Flächen behandelt würden, sofern dies auch hin-
sichtlich der tatsächlichen Bewirtschaftung zutrifft.    
 

16. PV-Freiflächenanlagen auf Acker- und Grünland  
Ein Vorteil von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist, dass durch deren Betrieb 
störungsarme Flächen in unserer Kulturlandschaft neu entstehen, auf denen 
sich die Artenvielfalt erhöht. Dies geschieht dann, wenn Solarparks auf Acker-
flächen errichtet werden. Es entstehen in Solarparks Grünländer, was im Sinne 
des Erhalts der Artenvielfalt wünschenswert ist. Im Landwirtschaftsrecht führt 
dies zu Fragen bezüglich des Grünlandumbruchverbots.  
   Das Grünlandumbruchsverbot verbietet es, landwirtschaftliches Grünland in 
Ackerland umzuwandeln, wenn ein Acker fünf Jahre als Dauergrünland bewirt-
schaftet wird. Ein Umbruch von Grünländern zurück zu Ackerland ist grund-
sätzlich möglich, aber genehmigungspflichtig.  
   Weil Ackerland gegenüber Grünland im landwirtschaftlichen Sinne wertvoller 
ist, stellt sich bei Flächeninhabern die Frage, ob eine Ackerfläche überhaupt an-
teilig oder ganz für einen Solarpark genutzt werden soll. Denn entsteht ein 
Grünland, ist nicht sicher, ob als Nachnutzung wieder Ackerbau in Frage kom-
men kann, weil das Umbruchsverbot dies ausschließt und eine Umbruchsge-
nehmigung nicht sicher erteilt wird.  
   Unserer Ansicht nach sollen Solarparks bevorzugt auf ertragsarmen Böden 
errichtet werden, was z.B. auch ausgelaugte Ackerböden betrifft. Werden auf 
solchen Flächen zeitweise Solarparks betrieben, trägt dies auch dazu bei, dass 
sich der ausgelaugte Boden erholen kann (wie dies z.B. bei Zwischenfrüchten 
der Fall ist). Weil durch den Betrieb von Solarparks neue Grünländer entstehen, 
sollte unserer Ansicht nach das Grünlandumbruchverbot bei Solarparks gelo-
ckert werden. Der Zweck des Grünlandumbruchsverbots ist die Verlangsamung 
bzw. Verhinderung des Verlusts von Grünland, nicht dessen Aufbau. Weil durch 
Solarparks in der Gesamtschau mehr neue Grünlandflächen entstehen, bietet 
dies Spielraum für eine Lösung dieses Dilemmas.  

                                                             
7 Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Beihilfefähigkeit eines Solarparks:  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-35338 
 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-35338
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Ein Ansatz könnte z.B. die Bilanzierung von Grünlandflächen in Solarparks 
sein. In der Bilanzierung wird neu hinzukommendes Grünland durch Solar-
parks verrechnet mit den erteilten Umbruchsgenehmigungen von Grünland in 
Solarparks. Sofern die Bilanz z.B. auf Landesebene positiv ist – d.h. durch Solar-
parks netto mehr Grünland entsteht als durch die Nachnutzung als Ackerland 
reduziert wird, sollten Umbruchgenehmigungen für die Nachnutzung als Acker-
land erteilt werden, wenn keine anderen wichtigen Gründe dagegenstehen.   
 

17. PV-Anlagen zur Belieferung von High-Power-Charging Ladeparks im Planungs-
recht privilegieren  
Photovoltaikanlagen sollten direkt neben den High-Power-Charging Ladeparks 
an Bundesstraßen mit einer Bauanzeige errichtet werden dürfen, wenn ihre zur 
installierten Photovoltaikleistung zur Ladeleistung im Ladepark passt. Die bis-
herige Flächennutzungskategorie soll erhalten bleiben, um den Genehmigungs-
prozess schlank zu halten. Solche Anlagen (inkl. deren Speicher) benötigen 
keine Vergütung. Sie sollten privilegiert genehmigt werden können, z.B. über 
das Baurecht oder als Kombination mit der Genehmigung der Ladesäulen.  
 

18. Detailverbesserungen: Kommunalbeteiligung an Erneuerbare Energien-Anlagen 
Die Beteiligung von Kommunen am Betrieb von Solarparks nach §6 EEG 2021 ist 
ein Meilenstein für die Akzeptanz, denn Kommunen können nun effektiv Vorteile 
für die Menschen vor Ort schaffen. Die Kommunalbeteiligung ermöglicht rechtssi-
cher für Kommunen und Projektierer passgenaue Beteiligungslösungen zu entwi-
ckeln. Ergebnis ist – neben der weiterhin gegebenen Planungs- und Genehmi-
gungshoheit der Kommune – eine effektive und kommunal frei verwendbare Ener-
giewende-Rendite. Die Kommunalbeteiligung hat eine Umverteilungswirkung hin 
zum ländlichen Raum, in dem Erneuerbare Energien-Anlagen entstehen. 
Weil bei Genehmigungs- oder Beteiligungsprozessen auf kommunaler Ebene der 
Ausschluss einer strafrechtlichen Kopplung gegeben sein muss, sollte die Regelung 
möglichst exakt und widerspruchsfrei sein.  
 
Wir empfehlen folgende Verbesserungen, bzw. Klärungen zum §6 EEG: 
- Kommunalbeteiligung auf bestehende Zuschläge ausweiten: Die kommunale 

Beteiligung an Solarparks ist bei ausgeschriebenen Anlagen nur umsetzbar, 
wenn deren Zuschläge nach dem 31.12.2020 erteilt wurden. Zuschläge aus den 
Jahren 2020/2019 können dadurch kaum mehr realisiert werden. Eine geän-
derte Übergangsregel sollte den Anwendungsbereich von §6 auf alle Projekte 
mit gültigen Zuschlägen ausweiten, um deren Realisierung zu sichern.   

- Präzisieren: Die kommunale Beteiligung ist für die „tatsächlich eingespeiste 
Strommenge“ einer Freiflächenanlage leistbar. Insbesondere wegen Projekten 
mit Speicher zur Pufferung oder zur besseren Netzintegration sollte dies ge-
nauer präzisiert werden (Netzbezug, Rückspeisung, Pufferung, Verluste …).  

- Streichung: Der bne empfiehlt die Streichung des Erstattungsanspruchs für 
Freiflächenanlagen nach §6 Absatz 5 EEG für Freiflächenanlagen mit einem 
finanziellen Förderanspruch (Fixvergütung od. Zuschlag in Ausschreibung). 
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Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung bei Netzanschlüssen und 
Speichern 

 
Heutige Situation:  
▪ Photovoltaikkraftwerke brauchen Netzanschlüsse, die vom Projektierer und 

nicht von Netzbetreiber errichtet werden.  
▪ Netzanschlüsse werden zunehmend zum Problem – nicht unbedingt tech-

nisch, sondern organisatorisch und hinsichtlich der Trassenkosten.  
▪ In Unternehmen, die große PV-Dachanlagen installieren wollen, ist oft die die 

Modernisierung der Unterverteilungen nötig. 
 

19. Duldungspflicht für Anschlussleitungen von Erneuerbare Energien-Anlagen 
Gemäß §§ 8 und §16 EEG müssen die Betreiber von Erneuerbare-Energie-Anla-
gen die Leitung zum Anschluss ihrer Anlage an das Netz der allgemeinen Ver-
sorgung, also bis zum Netzverknüpfungspunkt, selbst planen, errichten und fi-
nanzieren. Im Gegensatz zu Netzbetreibern sind Betreiber (bzw. Anlagenprojek-
tierer) mit deutlich schwächeren Rechten ausgestattet, die Trassen effizient  und 
günstig zu realisieren. Ein wesentliches Problem ist dabei, dass keine Dul-
dungspflicht der Grundstückseigentümer für Leitungen zum Anschluss von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen besteht. Die Trassensicherung und damit die 
Netzanschlusskosten verteuern sich dadurch erheblich. Zwar können be-
troffene Grundstückseigentümer für die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke 
eine Gestattungsentschädigung vereinbaren, jedoch ist nicht geregelt, wie hoch 
diese sein sollte oder darf. Da rechtlich nicht gewährleistet ist, dass die Grund-
stücke für Anschlussleitungen von Erneuerbare-Energien-Anlagen genutzt wer-
den können, wird der Preis für die Entschädigung von Grundstückseigentümern 
oft stark in die Höhe getrieben, und zwar oft deutlich über die tatsächliche 
Wert- oder Ertragsminderung des zu nutzenden Grundstücks. Folge sind somit 
oft viel längere und teurere Anschlussleitungen als notwendig. Damit werden 
einerseits die volkswirtschaftlichen Kosten für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien unnötig erhöht. Andererseits werden Projekte durch die Unsicherhei-
ten bei den Anschlussleitungen vielfach erheblich verzögert, womit die Pro-
jektrisiken und damit die Kosten erhöht werden und Projekte sogar teilweise 
aufgegeben werden. 
   Für das Verlegen einer betriebsnotwendigen Kabeltrasse zum Anschluss ei-
ner Erneuerbare Energien-Anlagen sollte deshalb bei angemessener Entschädi-
gung eine Duldungspflicht der Grundstückseigentümer bzw. -nutzer einge-
führt werden. Eine Duldungspflicht soll gegen ein angemessenes Entgelt beste-
hen und würde gegenüber einer Enteignung ein mildes Mittel darstellen.  
 

20. Prozessbeschleunigung bei Anschlussleitungen von Erneuerbare Energien- 
Anlagen erreichen 
In vielen Verteilungsnetzen zeichnet sich ein schneller Ausbau insbesondere 
von PV-Freiflächenanlagen ab, der auch Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
keit des Verteilungsnetzes hat. Zwar lassen sich Netzanschlüsse von PV-Freiflä-
chenanlagen durch den Einsatz von Batteriespeichern reduzieren (was künftig 
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immer mehr Standard werden sollte), aber die Grundprobleme des einge-
schränkten Trassenwegenutzungsrechts für private Akteure – die letztlich die 
Anschlussleitungen errichten – ist gegenüber den Rechten der Netzbetreiber 
eingeschränkt. Dadurch ergibt sich erheblicher Planungsaufwand. Aufgrund 
von Umplanungen und Forderungen nach Entschädigungszahlungen scheitern 
auch Projekte.  
 
Maßnahmen zur Beschleunigung/Verbesserung von Netzanschlussprozessen: 
a) Geschwindigkeit erhöhen: Netzanfragen sollen durch Netzbetreiber binnen 

20 Arbeitstagen nach Eingang zu beantworten sein. Neben der Nennung des 
gewünschten Netzverknüpfungspunktes sind auch zugehörige Daten bei 
entsprechender Anfrage mitzuliefern oder offenzulegen.  

b) Genehmigungsdauern von Erneuerbare-Energie-Anlagen (Windkraft und 
PV-Freiflächenanlagen) verlängern sich aufgrund der fehlenden Duldungs-
pflicht einer Anschlussleitung durch Grundstückseigentümer/-nutzer 
(siehe Maßnahme 19). Daher sollte eine Duldungspflicht eingeführt werden. 

c) Speicher als Element zur besseren Nutzung eines Netzanschlusses werden 
in der Praxis noch nicht vom Netzbetreiber mitgedacht. Die Anschlussbe-
dingungen von Speichern (im MW-Bereich) sollten geschärft werden. Spei-
cher erlauben die Doppelnutzung von neuen oder bestehenden Anschluss-
leitungen von Solarparks. 

d) Reservierungen für Netzanschlussleistung zum Anschluss von Solarparks 
sollen prozessual verbessert werden. Dies betrifft beide Seiten, sowohl für 
den Netzbetreiber als auch für Projektierende. Nicht mehr aktuelle Netzan-
schlussbegehren (weil z.B. Projekte Dritter abgebrochen wurden) blockieren 
heute unter Umständen aktive Planungen in ihrem Netzanschluss.  

e) Monitoring des Ausbaus von (förderfreien) Solarparks auch bezüglich der 
Netzanschlüsse verbessern: Netzbetreiber werden vom Projektierer über die 
Satzungsbeschlüsse informiert. Sie reservieren dann die Netzanschlussleis-
tung und geben diese Information an die Fachagentur Photovoltaik (siehe 
Maßnahme 1) weiter. Zweck ist eine schnelle Erfassung von tatsächlichen 
Ausbaudynamiken insbesondere bei Projekten im förderfreien Bereich (PPA-
Projekte). 

f) Zügige Inbetriebnahme: Die Netzbetreiber sollten nach Vorlage der Fertig-
meldung der PV-Anlagen diese binnen 14 Werktagen in Betrieb nehmen (bei 
Kleinanlagen ggf. ohne Vor-Ort-Prüfung) und somit die Lieferfähigkeit des 
Stroms sowie der Inanspruchnahme ggf. gewährter Vergütungen ermögli-
chen. 

 
Zur weiteren Beschleunigung von Prozessen, die dem Netzanschluss (bzw. die 
Errichtung) eines Solarparks dienen, sollten Auskunftsrechte von Projektierern 
im Liegenschaftskataster verbessert werden, um effizient die Flächeneigentü-
mer zu ermitteln, die ggf. der oben vorgeschlagenen Duldungspflicht unterlie-
gen (Maßnahmen 19). Da der Netzanschlusspunkt vom Netzbetreiber definiert 
wird, könnte ein entsprechendes Recht z.B. im Sinne einer Genehmigungsfik-
tion vorgesehen werden. 
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21. Angleichung der Netzanschlussbedingungen und -prozesse in ganz Deutschland  
Die Vielzahl technischer Anschlussbedingungen (TAB) und Anmeldeformulare für 
Netzanschlüsse führt zu Mehrkosten und Zeitverzögerungen. Heute verfügt jeder 
der ca. 900 Netzbetreiber über eigene TAB, seitenlange Anmeldeformulare teilweise 
auf Papier, sowie individuelle Anmeldeprozesse. Wettbewerb wird behindert, da 
eine Standardisierung von Prozessen und oft auch eine effiziente Beschaffung von 
standardisierten Anschlusskomponenten nicht möglich sind. Um die Verfahren 
rund um den Netzanschluss von PV-Anlagen beschleunigen zu können und den 
Verteilnetzbetreibern die Möglichkeit zu geben, Anschlussbegehren gleichzeitig ge-
wissenhaft und effizient zu prüfen, schlagen wir folgende Anpassungen vor. 
a) Anlagenbetreiber und Netzbetreiber profitieren gleichermaßen von einer Har-

monisierung und Digitalisierung des Verfahrens zur Netzanmeldung. Eine 
bundesweit einheitliche und zentralisierte Netzanschlussplattform entlastet vor 
allem kleinere Netzbetreiber, denen häufig die Ressourcen fehlen, um bei meh-
reren parallellaufenden Verfahren einen zeitnahen Abschluss zu ermöglichen. 
Für Anlagenbetreiber entfallen bürokratische Hürden, wenn Sie den Antrag in 
einem standardisierten Online-Formular stellen können, statt dafür den Post-
weg bemühen zu müssen. 

b) Einführung einer Schwelle, ab der eine Vor-Ort-Prüfung sinnvoll wird, bzw. bis 
zu der eine (einzuführende) vereinfachte Dokumentation ausreicht. Mithilfe 
fotografischer Dokumentation der PV-Anlage und des passenden Stromzählers 
entfällt unserer Ansicht nach in den meisten Fällen die Notwendigkeit für einen 
Vor-Ort-Besuch. Elektriker und Solarteure sollten eine Zertifizierung darüber 
erhalten können, dass sie die Dokumentation ordnungsgemäß durchführen 
können. Die fotografische Dokumentation der Anlage wird zur Norm und 
kann stichprobenartig durch einen Vor-Ort-Besuch überprüft werden.  

c) Für alle PV-Anlagen kleiner 30 kWp sollte es möglich sein, die PV-Anlage auch 
ohne Anwesenheit vom Verteilungsnetzbetreiber (VNB) in Betrieb setzen zu 
dürfen. Bei diesen kleinen PV-Anlagen besteht i.d.R. kein Risiko für das Netz. 
Optional könnte der VNB, der über die Inbetriebnahme rechtzeitig informiert 
wird, dennoch auf eigene Kosten zum Kunden fahren und kontrollieren. Eine 
zwingend erforderlich Netzverträglichkeitsprüfung im Sinne des §8 Abs. 6 EEG 
sollte daher erst für Anlagen > 30 kWp gelten.  

d) Die Fristen zur Beantwortung eines Netzanschlussbegehrens nach §8 EEG 
sollten mindestens bei Kleinanlagen verkürzt und mit einer Genehmigungsfik-
tion versehen werden. So sollte eine Anlage als genehmigt gelten, wenn der 
Netzbetreiber auf das Anschlussbegehren eines Anlagenbetreibers nicht adä-
quat innerhalb von vier Wochen reagiert. Die Genehmigungsfiktion ist bereits 
bewährter Rechtsbestandteil beispielsweise im Baurecht und könnte auch im 
Bereich der Solaranlagen die Prozesse beschleunigen helfen. 

 
22. Programm zur Ausrüstung von Netzanschlüssen in Unternehmen (Dachanlagen) 

PV-Anlagen auf großen Dächern benötigen leistungsfähige Netzanschlüsse. Bei 
größeren Anlagen auf Bestandsgebäuden ist oft ein Umbau von der Niederspan-
nungstechnik hin zur Mittelspannungstechnik erforderlich, sobald eine be-
stimmte Anlagenleistung erreicht wird. In der Regel müssen dafür vorhandene 
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(betriebsinterne) Stromverteilungen erweitert oder modernisiert werden. Für In-
vestitionen in die Ausrüstung von betriebsinternen Verteilungen für Photovoltaik 
sollte eine schnell greifende Finanzierungsverbesserung ermöglicht werden: entwe-
der als Förderung (Zuschuss, Ausrüstprämie, Sonderabschreibung, o.Ä.) oder kom-
biniert mit dem Bürgschaftsprogramm zum Markthochlauf von PPA (siehe Maß-
nahmen 8). Eine leistungsfähigere betriebsinterne Strominfrastruktur erlaubt auch 
schnellere Fortschritte bei der Sektorenkopplung.  
 

 
Maßnahmen für förderfreien und geförderten Photovoltaikausbau  
auf Dächern – Photovoltaik-Standard 

 
Heutige Situation:  
▪ Gebäude erzeugen Strom, und Photovoltaik-Systeme werden zunehmend als 

Haustechnik angesehen, aber regulatorisch nicht so behandelt. 
▪ Die Degression der anzulegenden Werte erfolgt nicht marktbasiert, weil erheb-

liche Kosten ausgeblendet werden und dadurch insbesondere mittelgroße PV-
Anlagen zurzeit unwirtschaftlich geworden sind. Nötig sind die Neuausrich-
tung des  
Degressionsmechanismus und Deregulierung. 

▪ Im Segment der kleinen PV-Dachanlagen nimmt der Zubau ohne EEG-Förder-
anspruch deutlich zu, z.B. aufgrund der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude.  

▪ Viele PV-Projekte im Segment der großen Dachanlagen werden als Hybride 
zwischen gefördertem und angefordertem Anlagenteil umgesetzt, mit einem 
geförderten Anlagenteil und einem förderfrei betriebenen Teil.  

▪ Die Dachanlagenausschreibung wurde durch den projektbezogenen Ansatz 
verbessert. Sie passt noch nicht zu den Wünschen vieler Betriebe, aufgrund der 
Mengensteuerungslogik mit der dadurch zu geringen Zuschlagswahrscheinlich-
keit und den Eigenverbrauchsrestriktionen. Zu viele neue Dächer bleiben leer. 

▪ Ein PV-Standard für Neubau und Dachsanierung ist in der Diskussion und ver-
stärkt den Trend des nicht EEG-geförderten Ausbaus auf Dächern weiter.  

 
 

23. Zweiteiliger Solar-Standard für Neubauten und Dachsanierungen bei Wohn- und 
Nichtwohngebäuden 
Für die Umstellung des Gebäudesektors auf die gesetzlich vorgeschriebene  
Klimaneutralität ist es notwendig, dass bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen die 
Nutzung von Solarenergie mitgedacht wird. Hierzu sollten die Vorgaben im Ge-
bäudenergiegesetz (GEG) weiterentwickelt werden und einen Solar-Standard 
für Neubauten und Dachsanierungen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden vor-
sehen. Der Solar-Standard regelt die technischen Mindestanforderungen hin-
sichtlich der Nutzung von Solarenergie in einem Gebäude. Dies sollte mit den 
Anforderungen der Bundesförderung für effiziente Gebäude harmonisiert wer-
den. So kann sichergestellt werden, dass sich einerseits kurzfristig Vorteile in 
der Gebäude- bzw. Sanierungsmaßnahmenfinanzierung ergeben. Zudem sind 
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auch langfristig finanziellen Vorteile durch den Betrieb einer Photovoltaikanla-
gen für die Gebäudeinhaber/-nutzer in der Regel wahrscheinlich.  
Bei Neubauten sollte zusätzlich ein digitales Dachflächenkataster als zweites 
Element eines Solar-Standards eingerichtet werden, in das die Dachflächen 
nach erfolgter Baugenehmigung eingetragen werden. Dieses zweiteilige System 
sichert die Effizienz des Solar-Standards.  
 
a) Mehr Dachflächen werden erschlossen: Dass heute Dachflächen für Solar-

energie (im Neubau, insbesondere auf Gewerbedächern) ungenutzt bleiben, 
ist ineffizient. Durch die Erfüllung des Solar-Standards wird dies gelöst.  

b) Der Solar-Standard ist effizient organisierbar: Mit dem Kataster können 
Marktakteure wettbewerblich und transparent zusätzliche Dachflächenpo-
tenziale erschließen. Diese Potenziale ergeben sich, wenn z.B. ein Bauträger 
selbst keine eigene Solaranlage errichten will oder kann, das Dach jedoch 
geeignet ist und keine Ausschlussgründe aus dem Solar-Standard vorliegen. 
Auch entstehen Potenziale, wenn Bauträger für sich nur den Mindeststan-
dard erfüllen wollen und die restliche Dachfläche als nutzbares Potenzial 
vermarkten wollen.  

c) Alternative Erfüllungsoptionen: Wenn ein Dach nicht für eine Nutzung der 
Solarenergie geeignet ist, kann dies auch durch Kauf- und Pachtmodelle an 
anderen Stellen ausgeglichen werden. Im Dachflächenkataster würde dann 
gekennzeichnet, dass auf einem Dach keine PV-Anlage errichtet werden soll. 
In diesem Fall, stehen andere Erfüllungsoptionen zur Verfügung, die Min-
destanforderungen des Solar-Standards bilanziell zu realisieren (z.B. über 
andere Dachflächenkatasterprojekte, die dann größer dimensioniert werden 
müssen als es der Standard vorgibt). Der nötige Matching-Prozess könnte 
modulweise erfolgen, da ein einzelnes PV-Modul eine Anlage im Sinne des 
Energierechts darstellt. 

d) Der Solar-Standard ist kosteneffizient: Weil nur wirtschaftliche Projekte 
über die Mindeststandards hinaus dimensioniert und realisiert werden, um 
als alternative Erfüllungsoption des Solar-Standard zur Verfügung stehen 
und weil unwirtschaftliche Projekte nicht realisiert werden, ist dieses System 
in sich effizient. 

 
Bei Härtefällen im Bereich der Sanierung, in der ein rentabler Betrieb einer Pho-
tovoltaikanlage unwahrscheinlich ist, oder eine solche nicht realisierbar ist, 
sollte es Ausnahmen im Solar-Standard geben. Bei Neubauten von Wohn- oder 
Nichtwohngebäuden kann durch entsprechende Planung der Solar-Standard 
erreicht werden. 
 

24. Weiterentwicklung des atmenden Deckels zu einem atmenden Booster 
Der aktuelle Mechanismus des atmenden Deckels, der die Degression der anzu-
legenden Werte für nicht ausgeschriebene PV-Anlagen bestimmt, sollte zum at-
menden Booster weiterentwickelt werden, einem umfassenden marktorien-
tierten Mechanismus. Dieser soll die Summe aller Faktoren abbilden, die für 
den Zubau der Photovoltaik relevant ist (z.B. Entwicklung der Photovoltaik-Sys-
temkosten, der EEG-Umlage und Netzentgelte, der Handwerkerkosten, sowie 
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der Wirtschaftlichkeit von Eigenverbrauchserhöhungen mit Berücksichtigung 
der Speicherentwicklung oder der Elektromobilität.).  
Der atmende Booster berücksichtigt, dass auch bei den Kleinanlagen künftig zu-
nehmend andere Instrumente eine wichtige Rolle für den Ausbau der Photovol-
taik spielen dürften (z.B. das Gebäudeenergiegesetz bzw. die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude oder Maßnahmen wie der Solar-Standard (siehe Maß-
nahme 18)). Auch wird die Direktvermarktung von Kleinanlagen bzw. die för-
derfreie sonstige Direktvermarktung an Relevanz gewinnen. 
 
Die marktorientierte Degression bleibt für die Anlagenauslegung der Gebäude-
PV eine wichtige Größe mit Push- und Pull-Effekten. Ein klug ausgestalteter Me-
chanismus zeigt an, ob sich der Ausbau auf dem vorgesehen Ausbaupfad befin-
det und steuert zeitnah nach.  
 
Wesentliche Elemente der Weiterentwicklung zum atmenden Booster sind: 
a. Anpassung des Zielpfades für die Gebäude-PV (Dächer, Fassaden, …) auf 

das künftige Ausbauziel für erneuerbare Energien (Gesamtwert, d.h. inklu-
sive des nicht nach EEG vergütungsberechtigten Zubaus) 

b. Anpassung der Sonderdegression an die heutige Kostensituation 
c. Symmetrische Gestaltung der Anpassungsstufen bei Zielpfadverfehlung 
d. Nettoförderkapazität als Grundlage des atmenden Boosters  

(Auf Degression nur den Ausbau anrechnen, der vergütungsberechtigt ins 
Netz eingespeist wird, d.h. Abzug des nicht vergütungsberechtigten Zubaus) 

e. Sachgerechte Änderung von Berechnungsgrößen: Netzrelevante Wechsel-
stromleistung in der Berechnung der Degression verwenden, anstatt der für 
das Netz nicht relevanten Modulleistung. 
 

25. Freiräume beim Kraftwerkseigenverbrauch bei PV-Kraftwerken: Freigrenzen statt 
Bagatellgrenzen 
Bei Photovoltaik-Anlagen in der Direktvermarktung ist für den Anlagenbetrieb 
Energie nötig, beispielsweise für den Verbrauch von Transformatoren oder der 
IKT. Dieser Betriebsstrom ist im Vergleich zur Produktion gering, fällt jedoch 
auch in Zeiten an, in denen keine Produktion stattfindet – beispielsweise 
nachts. Für nach dem EEG ausgeschriebene Anlagen ist der Eigenverbrauch ver-
boten. Dies führt dazu, dass Netzstrom für die Versorgung von Nebenverbräu-
chen genutzt werden muss. Daraus ergeben sich Kosten für den Strombezug, 
aber auch Abrechnungs- und Dokumentationsaufwand. Folgende Maßnehmen 
können dies lösen: 
 
a. Die Bagatellgrenze für den EEG-Umlagebefreiten, bzw. -reduzierten Eigen-

verbrauch (nach §61a und §61b EEG) sollte zu einer Freigrenze für den um-
lagebefreiten Eigenverbrauch weiterentwickelt werden, die nicht von der 
Anlagengröße oder der Vermarktungsform abhängt. 

b. Neu- und Bestandsanlagen, die ihren anzulegenden Wert wettbewerblich in 
einer Ausschreibung nach dem EEG ermittelt haben, sollte es unbürokra-
tisch ermöglicht werden, selbst produzierten Strom für deren Nebenanla-
gen zu nutzen. Dies sollte auch nachts möglich sein, d.h. ohne Erfordernis 
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der Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch. Dies wäre durch die Ein-
bindung von Speichern möglich, die nicht in das öffentliche Netz liefern, 
sondern den Kraftwerkseigenverbrauch decken. Für diesen Zweck sollte eine 
von der Anlagengröße abgeleitete Freigrenze für die Speicherleistung im 
kleinen einstelligen Prozentbereich zugelassen werden.  

c. Die Freigrenzen sollten mit der Weiterentwicklung des heutigen Eigenver-
brauchs zum Vor-Ort-Verbrauch abgestimmt erfolgen (Maßnahme 26). 

 
26. Vor-Ort-Verbrauch verbessert Eigenverbrauch (inkl. Mieterstrom, WEG-Strom) 

Die aktuelle Logik der Personenidentität beim Eigenverbrauch im EEG ist zu ei-
ner Last für alle Konzepte geworden, in denen PV-Anlagen nicht nur auf einzel-
genutzten Gebäuden errichtet werden. Komplizierte Regelungen wie der Mieter-
stromzuschlag, der in der Praxis oft nicht genutzt wird, sind die Folge. Auch zum 
förderfreien PV-Ausbau auf Gebäuden passt der aktuelle Ansatz nicht. Das Er-
fordernis der Personenidentität beim Eigenverbrauch sollte überwunden und 
durch ein „Konzept des Vor-Ort-Verbrauchs“ ersetzt werden. Das umfasst ne-
ben klassischem Eigenverbrauch auch gemeinschaftlichen Eigenverbrauch o-
der Direktbelieferungen (z.B. Wohnungseigentümer, Gewerbe) oder konzept-
offenen Mieterstrom in einem Gebäude oder einem Quartier. Der Vor-Ort-Ver-
brauchsollte den moderat überarbeiteten Rahmenbedingungen des heutigen 
Eigenverbrauchs unterliegen. Dazu zählt neben der Abschaffung der Perso-
nenidentität auch der Ersatz von verbliebenen Bagatellgrenzen durch Freigren-
zen (Maßnahme 25). Zudem sollte die Zustimmung zu Photovoltaikanlagen und 
Speichern im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) erleichtert und auf ein Mehr-
heitsprinzip umgestellt werden, analog zur bereits geänderten Zustimmungs-
pflicht beim Bau von Ladesäulen. 
 

27. Mehr Subsidiarität und Freiheit für „Behind-the-Meter-Konzepte“ 
Die Optimierung von solarem Vor-Ort-Verbrauch benötigt mehr Spielraum. Oft 
sollen neben der Stromproduktion auch der Verbrauch, Belieferungskonstellati-
onen und Sektorenkopplungslösungen zum Wärme- und Verkehrssektor in 
stimmige Gesamtkonzepte eingebunden werden. Das heute vorhandene Rege-
lungsdickicht innerhalb einer solchen Vor-Ort-Optimierung bremst oft Potenzi-
ale aus und ist mit hohen Transaktions- und Messkosten verbunden. Im Sinne 
der Vereinfachung sollte konzeptionelle Freiheit hinter einer klar definierten 
Schnittstelle zum Netz (bzw. zum Energiemarkt), d.h. hinter dem Übergabe-
stromzähler / „Behind-the-Meter“ gestärkt werden. Dies soll nicht im Sinne ei-
ner Entkopplung vom Rest des Systems erfolgen, sondern im Sinne der Subsidi-
arität und der günstigen Optimierung eines lokalen Systems. 
   Durch einen subsidiären Ansatz beim solarem Vor-Ort-Verbrauch und mehr 
Freiheiten in „Behind-the-Meter-Konzepten“ kann nicht nur lokal mehr Opti-
mierungspotenzial entfaltet werden, es kann auch die Rolle von Vor-Ort-Syste-
men als Teil des gesamten Energiesystems neu definiert werden, mit den ver-
bundenen Rechten und Pflichten zur Systemstützung. Ein subsidiär gedachtes 
System (z.B. in Gebäuden oder Quartieren) ist in der Lage, die heutige Verstri-
ckung des komplexes Regelungsdickichts zu überwinden und durch einfache 
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Konzepte neue unternehmerische Dynamik und Innovation zu entfachen. 
Markt und Wettbewerb orientieren sich dann weniger an der Erfüllung hoch 
komplexer und oft widersprüchlicher Regulierungsvorgaben, sondern können 
im Rahmen der Vertragsfreiheit die Gestaltungsspielräume vor Ort nutzen.  
 

28. PV-Eigenverbrauch (bzw. Vor-Ort-Verbrauch) systemgerecht nutzen 
Eigenverbrauch ist ein zentrales Element für den Ausbau der Photovoltaik in/an 
Gebäuden und ein wichtiges Anliegen von Prosumern. Der heutige Eigenver-
brauch sollte zum Vor-Ort-Verbrauch weiterentwickelt werden (Maßnahme 26). 
Die Rahmenbedingungen werden dadurch einfach und attraktiv gestaltet, um 
weiter private Investitionen in „Energiewendetechnologie“ anzureizen.  
   Vor-Ort-Verbrauch befreit nicht von Pflichten für das System. Diese Pflich-
ten sollten abgestuft werden in die „Sichtbarkeit des Vor-Ort-Verbrauchsprofils 
für das System“ (nur Messung) und die „Beeinflussbarkeit des Vor-Ort-Ver-
brauchsprofils“ (Messung und Steuerungsmöglichkeit). Wir schlagen vor, dass 
Bürgerinnen und Bürgern künftig spezifische Rechte eingeräumt werden, damit 
sie sich aktiv am "Vor-Ort-Verbrauch" beteiligen und die erforderlichen Tech-
nologien schnell und problemlos installieren und einsetzen können. Damit grei-
fen wir die weitreichende Definition von Prosumern („aktiven Kunden“) aus 
dem EU-Recht auf. Welche Anforderungen gestellt werden, sollte zudem von 
der Anlagengröße abhängen und der preisgerecht verfügbaren digitalen Mess-
technik. 
  
a) Bei Anlagen unter 7 kW Einspeiseleistung an einem Hausanschluss kann 

und soll im Sinne flacher Prozesse und Anforderungen generell auf die ver-
pflichtende Sichtbarkeit für das System und die externe Steuerung verzichtet 
werden („Abrechnung reicht aus“). Der Aufwand und die Kosten für die 
Messtechnik würden in der Regel den Nutzen übersteigen. Die Belieferung 
von Reststrommengen soll hier mit Standardprofilen erfolgen.  

b) Bei neuen Anlagen ab 7 kW Einspeiseleistung sollte die Sichtbarkeit für das 
System als regulierte Mindestanforderung zügig erreicht werden („standar-
disierte Messung mit iMSys“). Die Wirkleistungsbegrenzung auf 70% bei 
Kleinanlagen, die aktuell bis 25kW angewendet wird, hat sich als effektiv 
herausgestellt und sollte beibehalten werden. Größere Anlagen benötigen 
bereits heute die technische Fernsteuerbarkeit durch den Netzbetreiber 
(heute gestufte Abschaltbarkeit mit Hilfe von Funkrundsteuerempfängern). 
Diese Option sollte perspektivisch über das iMSys abgebildet werden, je-
doch weiterhin gestuft erfolgen. Schalthandlungen des Netzbetreibers soll-
ten aber nicht wie ein „digitales Rundsteuersignal“ erfolgen, sondern mit 
Vermarktungslösungen zusammen gedacht werden.  

c) Ob und wie marktliche Steuerbarkeit bei Anlagen größer 7 kW vorgesehen 
wird, sollte dem Markt überlassen werden (Hintergrund: Maßnahme 29).  

d) Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte künftig die Möglichkeit erhalten, Anla-
gen digital nach einem einheitlichen bundesweiten Standard anzumelden. 
Dieser kann von der BNetzA als verbindlich festgelegt werden. Spätestens 
nach vier Wochen sollten die betreffenden Anlagen in Betrieb genommen 
werden dürfen. 



bne | Positionspapier | Seite 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29. Direktvermarktung unter 100 kW vereinfachen und Herkunftsnachweissystem 

verbessern 

Die Zugangsbedingungen zur heutigen Direktvermarktung passen nicht zu Anla-
gen kleiner 100 kW. Sowohl bei der Direktvermarktung im Marktprämienmodell 
als auch für die sonstige Direktvermarktung können heute aufgrund unpassender 
Regelungen und für die Anlagengröße überzogener Steuerungsanforderungen ak-
tuell keine PV-Anlagen oder PV-Anlagen mit Speichern integriert werden. Gerade 
bei den Anlagen im förderfreien Betrieb entsteht so ein Problem. Durch die zu gro-
ßen Zugangshürden verschließen Vermarktungsoptionen wie Direktvermark-
tungspools, aber auch Mikro-PPA oder neuartige Erzeuger-Verbraucher-Gemein-
schaften (mit Netznutzung).  
   Grund ist nicht nur eine fehlende Digitalisierung in Form von intelligenten Mess-
systemen, sondern auch ein veraltetes Bild von „steuerbaren Kraftwerken“. Für 
Kleinanlagen ist die Steuerungserfordernis der Direktvermarktung oft überzogen. 
Direktvermarkter organisieren heute Multi-Gigawatt-Vermarktungspools, die auch 
im Kurzfristmarkt aktiv sind. In Direktvermarktungspools muss nicht jede kleine 
Einheit steuerbar sein. Es reicht in vielen Fällen die Sichtbarkeit der Anlagen für 
das System aus, d.h. die einfache Messung ohne Steuerung. Direktvermarkter wä-
ren auch mit ungesteuerten oder nicht steuerungswürdigen Anlagen verpflichtet, 
ihre Bilanzkreise ordentlich zu bewirtschaften. Ein einzelner Handelsvorgang am 
Energiemarkt, die Aktivierung einer großen oder vieler gepoolter kleinen Flexibilitä-
ten im Vermarktungspool (z.B. aus vernetzten Batterien) könnten hunderte unge-
steuert einspeisende PV-Kleinanlagen im Bilanzkreis ausgleichen.  
 
Elemente einer Lösung: 
a) Für alle Anlagen, die durch ein intelligentes Messsystem (iMSys) angebunden 

sind oder bei denen dies früher oder später der Fall ist, sollte der Zugang zur 
optionalen Direktvermarktung erleichtert werden (zwischen 7 kW bis 100 kW). 

b) Für den Zugang zur Direktvermarktung von Anlagen dieser Leistungsklasse sol-
len vereinfachte Regeln eingeführt werden, insbesondere hinsichtlich der 
Fernsteuerbarkeit. („Sichtbarkeit der Anlagen“ reicht aus). 

c) Ob zur Messung und Messwertübertragung auch zusätzlich Steuerungsfunkti-
onen umsetzt werden (z.B. indem die Batterielade/Entladeleistung gesteuert 
wird oder Anlagen marktlich geregelt werden), obliegt dauerhaft dem Direkt-
vermarkter (bzw. ist im Direktvermarktungsvertrag geregelt). Durch die Pflicht 
zur Bilanzkreistreue müssen Direktvermarkter ordentlich wirtschaften und un-
gesteuerte Anlagen anderweitig ausgleichen.  

d) Die Steuerungsfunktionen müssen, sofern sie von Direktvermarktern über-
haupt gewünscht werden, über ein iMSys erfolgen. Eine RLM-Messung ist 
nicht nötig (bei Anlagen zwischen 7 kW bis 100 kW).  

e) Übergangszeit: Da durch iMSys nicht alle Funktionalitäten unmittelbar zur Ver-
fügung stehen werden, sollten Übergangsregeln für bestimmte Anwendungen 
vorgesehen werden (z.B. Messung durch proprietäre Systeme). Diese ermögli-
chen die stabile Entwicklung von Geschäftsmodellen und werden obsolet, so-
bald auch bei iMSys die nötige Funktionalität vollumfänglich zur Verfügung 
steht. 
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Zusätzlich zum vereinfachten Zugang zur Direktvermarktung sollten die Prozesse 
für Herkunftsnachweise angepasst werden, damit auch Kleinanlagen außerhalb 
der Förderung (sonstige Direktvermarktung) einzeln oder im Rahmen eines Pooling 
in der Direktvermarktung nutzen können. Das heutige System der Herkunftsnach-
weise ist auf Großanlagen zugeschnitten und lässt mittlere und kleine PV-Anlagen 
außen vor. Die Verwaltung von Herkunftsnachweisen ist vollkommen unzu-
reichend digitalisiert. Neben der effizienten Digitalisierung des Herkunftsnach-
weisregisters mit modernen Mitteln und Schnittstellen sollte auch die Zulässigkeit 
der Stückelung von HKN diskutiert werden. Die Größe eines HKN ist heute auf eine 
Megawattstunde festgelegt und liegt damit in einer Größenordnung, die z.B. nicht 
zu PV-Dachanlagen passt. Um die wachsende Nachfrage nach Grünstrom aus ein-
heimischen Anlagen decken zu können, schlagen wir eine Überarbeitung der Her-
kunftsnachweissystems vor. 
 

30. PV-Dachanlagenausschreibung künftig mit flexiblem Ausschreibungsvolumen 

Zur Generierung des Wettbewerbs innerhalb einer Auktion ist bei PV-Dachanla-
gen eine Mengenbegrenzung vorgesehen. Diese hebelt die positiven anzusehen-
den Verbesserungen des EEG 2021 hin zur Projektfinanzierung bei neuen Dä-
chern teilweise aus, denn die Mengenbegrenzung wird dazu führen, dass wei-
terhin zu wenige große Dächer für Photovoltaik genutzt werden. Die reine Men-
gensteuerungslogik sollte überwunden und durch zusätzliche Wettbewerbsele-
mente ergänzt werden, die ggf. kombiniert werden können. Möglich wäre ne-
ben einer Anhebung der Ausschreibungsmengen ein anderer Zuschlagsmecha-
nismus (z.B. eine Zweitpreisauktion wie bei Onlineauktionen) und eine Zu-
schlagsregel, die zulässt, dass das effektiv bezuschlagte Volumen einer Aus-
schreibungsrunde über einem politisch definierten Mindestvolumen liegen 
kann, wenn die Kosten für die zusätzlichen Bezuschlagungen gering sind. Über-
schreitet das Gebotsvolumen das Ziel- bzw. gewünschte Mindestvolumen, so ist 
von Geboten deutlich unter dem zulässigen Höchstwert auszugehen. Unter-
schreitet die Gebotsmenge das Zielvolumen, so begrenzt der Höchstpreis die 
Kosten. Wegen Mahnahmen wie z.B. einer Zweipreisauktion ist Wettbewerb un-
abhängig von Volumen gegeben. Weil Zuschläge in der Dachanlagenausschrei-
bung ohnehin projektspezifisch sind und Bezuschlagte aufgrund des Projektsi-
cherungsbeitrags einen individuellen Anreiz haben, die Errichtung voranzutrei-
ben, ist auch eine hohe Realisierungsquote zu erwarten.  
   Zudem sollte die Ausschreibung von Dachanlagen über ein Online-Portal er-
folgen und eine deutlich höhere Taktung aufweisen, z.B. monatlich (sobald das 
Portal eröffnet wird). Auch Freigrenzen im Rahmen des Ausschreibungsseg-
ments für PV-Dachanlagen für den gewerblichen bzw. industriellen Eigenver-
brauch sollten geschaffen werden (siehe Maßnahme 25). 
 
Generell sollten bei der PV-Dachanlagenausschreibung und auch aufgrund des  
Solar-Standards für Nichtwohngebäude neue Wege diskutiert werden, die das  
Volumen nicht begrenzen. Große Dächer nicht oder nicht voll zu belegen ist 
heute und in Zukunft ineffizient. Im vorgeschlagenen Solarstandard (Maß-
nahme 23) sollten auch die Nichtwohngebäude in einem Solarkataster 
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eingetragen werden. Auch dieses Volumen könnte im PV-Dachanlagenportal 
ausgeschrieben werden. Anspruch muss werden, dass geeignete neue oder sa-
nierte Dächer von Nichtwohngebäuden vollständig für Solarenergie verwendet 
werden und nicht Schwellwerte im EEG, sondern die verfügbare Dachfläche die 
Nutzung von Potenzialen bestimmt. 
 

31. Repowering an bestehenden PV-Standorten kreativ denken 

Die Bedingungen für das Repowering von Photovoltaikanlagen sollten verbessert 
werden. Durch Repowering ist es möglich, die Leistung des heutigen Anlagenbe-
stands in der langfristigen Perspektive etwa zu verdoppeln. Der Energieertrag kann 
sogar noch stärker ansteigen als die Leistungssteigerung. Mit Hinzunahme von 
Speichern können repowerte Anlagen nicht nur die bestehenden Netzanschlüsse 
weiter nutzen – sie nutzen sie sogar besser und tragen gleichzeitig zum Aufbau von 
Kurzfrist-Speicherkapazität und einer bedarfsgerechten Lieferung von PV-Strom 
bei. Vorhandene Dach- und Freilandflächen können somit umgehend höhere Bei-
träge zum Klimaschutz leisten.  
   Bestehende Vergütungen sollten nur für die bisher am Installationsort vorhan-
dene und im Marktstammdatenregister hinterlegte Leistung gezahlt werden. Die 
entstehenden repowerten Flächen bzw. Einspeisekapazitäten sollten keine gesetz-
lich festgelegte Vergütung erhalten, sondern alle an Ausschreibungen im EEG teil-
nehmen oder für Eigenverbrauch (bzw. Vor-Ort-Verbrauch) genutzt werden und/o-
der durch förderfreie Direktvermarktung über PPA in den Markt gehen.  
   Für die bestehenbleibenden Anlagen (die ggf. verbleibenden Bestandsmodule) 
gelten auch nach dem Umbau die vorher bestehenden technischen Regeln weiter 
(z.B. Netzanschluss, Zertifikate). Für den "neuen" Teil gelten die bei Installation 
gültigen Regeln. Der Netzanschluss kann weiter in der bestehenden Auslegung ge-
nutzt werden, wenn ein Speicher dessen Überlastung verhindert und Einspeise-
spitzen abfängt.   
   Wird auf Freiflächensolaranlagen repowert, muss die gesamte Anlage (neue und 
alte Teile) die Standards der „Biodiversitäts-PV“ dauerhaft und überprüfbar erfül-
len. Andernfalls entfällt die gesamte Vergütung für neue und alte Anlagenteile. Für 
den Fall des förderfreien Repowerings eines gesamten Solarparks ist eine Aufwer-
tung zur „Biodiversitäts-PV“ ebenfalls gegenüber dem Zustand vor der 
Repoweringmaßnahme nachzuweisen. Damit wird ein großes Flächenpotenzial 
ökologisch aufgewertet. Die zusätzliche Erzeugung sollte den Regelungen der kom-
munalen Teilhabe entsprechen. 

 
32. Schaffung eines 1.000.000-PV-Fassadenprogramms 

Mit einem 1.000.000-PV-Fassadenprogramm (Laufzeit 5, Jahre, 10%-Degression 
jährlich), wie dem vor 20 Jahren aufgelegten 100.000-Dächerprogramm, soll ein 
aktiver Beitrag zur Marktdurchdringung und somit zur Kostendegression von 
PV-Fassadenanlagen geleistet werden. Dies sollte dazu beitragen, die Marktreife 
von PV-Anlagen für Fassaden zu beschleunigen, so neue Flächenpotenziale zu 
aktivieren und Fassadenanlagen als attraktive Option zur Verbesserung der Ge-
bäudetechnik zu entwickeln, z.B. als Ergänzung zur Heizungsmodernisierung. 
Daher sollten PV-Fassadeninstallationen als Haustechnik eingeordnet werden. 
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Ein Vorteil von Fassaden-PV ist, dass relativ hohe und nicht durch Schnee re-
duzierte Erzeugung in Wintermonaten realisiert werden können, was gut in 
moderne Haustechniksysteme (Wärmepumpen, Speicher, Wallboxen) passt.  
 
Um außerhalb des 1.000.000-Fassadenprogramms auch das Potenzial großflä-
chiger Fassadenanlagen zu erschließen (z.B. an Hochhäusern und mit geclus-
terten Anlagen im Geschosswohnungsbau) sollte auch über eine Ausschreibung 
für PV-Fassadenanlagen nachgedacht werden. Diese sollte ähnlich zur PV-
Dachanlagenausschreibung projektspezifisch strukturiert sein, aber nicht di-
rekt mit den Dachanlagen konkurrieren. 
 
 

Maßnahmen für geförderten Photovoltaikausbau: EEG zum  
Innovations-Booster entwickeln 

Heutige Situation:  
▪ Bei PV-Freiflächenanlagen wirkt die Ausschreibung zubaubegrenzend und hat 

ihre Anreiz- und Steuerungswirkung verloren (sowohl bzgl. der Preissenkung 
als auch der Standortsteuerung oder der Innovation) 

▪ Die Innovationsauschreibung ist erfolgreich, aber wegen der fixen Marktprä-
mie zu teuer. Ansonsten ist die Innovationsausschreibung ausbaufähig.  

▪ Die Segmentierung der Innovationsausschreibung ist geeignet, die Förderung 
von speziellen PV-Anlagen zielgerichtet zu gestalten 

 
33. Ausschreibung für PV-Freiflächenanlagen abschaffen  

(stattdessen PV-Batteriekraftwerke) 

Inzwischen hat sich folgende Situation ergeben: Die aktuelle Ausschreibung 
von PV-Freiflächenanlagen wirkt zubaubegrenzend, hat die Kostensenkungs-
funktion verloren und ist auch für die Standortsteuerung nicht mehr effektiv. 
Auch liefert sie keinen Beitrag zur Innovation mehr. PV-Freiflächenanlagen 
werden zunehmend förderfrei errichtet.  
 
Der bne empfiehlt daher, die Förderung von PV-Freiflächenanlagen an innova-
tive Elemente zu knüpfen und in der Konsequenz die heutige PV-Freiflächen-
ausschreibung abschaffen. Die ist ein Element der Weitereitwicklung des EEGs 
zum Erneuerbare-Energien-Innovations-Gesetz (EIG). Die folgenden vier Maß-
nahmen sind in Kombination sofort umsetzbar und ebnen dafür den Weg: 

• technologiespezifische Ausschreibung bei PV-Freiflächen abschaffen  
(Ausschreibungen des ersten Segments des EEG 2021) 

• die Ausschreibungsvolumen der wegfallenden Ausschreibung bei PV-
Freiflächen in die technologieneutrale Innovationsausschreibungen 
transferieren (d.h. zunächst zu den „Anlagenkombinationen“, was in der 
heutigen Situation PV-Freiflächen-Speicher-Kraftwerke bedeutet) 

• die heutige Fixprämie der Innovationsauschreibung abzuschaffen  und 
durch eine gleitende Marktprämie zu ersetzen. 
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Auch in Kombination mit Speichern zeigt sich, dass Solarstrom günstig ist. Bei 
den ersten Innovationsausschreibungen setzten sich Solar-Speicher-Kombinati-
onen mit Preisen durch, die unterhalb derjenigen der Ausschreibungsergebnisse 
für KWK-Anlagen liegen.8 Aufgrund der heutige Kostensituation sollten Speicher 
als Innovationskomponente von geförderten PV-Freiflächenanlagen angese-
hen werden. Mit den Anlagenkombinationen der Innovationsausschreibung, 
die technologieoffen auch andere Lösungen wie die Kombination mit Wind-
kraft-an-Land zuließen, besteht hier ein Ansatz. Zum richtig guten Werkzeug 
werden Anlagenkombinationen, wenn die zu teure fixe Marktprämie durch 
eine gleitende Marktprämie ersetzt wird.  

 
34. PV-Innovationen stärken: Innovationsausschreibung erweitern und verbessern 

Nach Ansicht des bne sollte das EEG zum EIG (Erneuerbare-Energien-Innovati-
onsgesetz) weiterentwickelt werden. Mit der Innovationsausschreibung steht im 
EEG ein geeignetes Instrument zur Verfügung, das gestärkt werden sollte. Die 
fixe Marktprämie der heutigen Innovationsausschreibung sollte durch eine 
gleitenden Marktprämie ersetzt werden. Außerdem spielt die heutige Segmen-
tierung der Innovationsausschreibung eine wichtige Rolle, die weiterentwickelt 
werden sollte. Bei der Übertragung des Volumens der PV-Freiflächenausschrei-
bung (Maßnahme 33) in die Innovationsausschreibung sollten die Regeln zur 
Standortwahl und zur Zuschlagsweitergabe der Freiflächenausschreibung eben-
falls übertragen werden. 
 

Anlagenkombinationen 
In das Segment der Anlagenkombinationen sollte das heutige Volumen der 
PV-Freiflächenausschreibung vollständig übertragen  werden (Maßnahme 
33). Grundsätzlich sollten Anlagenkombinationen technologieneutral bleiben, 
auch wenn sie von PV-Batterie-Kombinationen geprägt werden. Für diese 
könnte die zeitliche Dauer, die Batteriespeicher überbrücken können müssen, 
von aktuell zwei Stunden Einspeicherdauer nach und nach auf vier Stunden 
ansteigen. Zudem sollte den im Rahmen von Anlagenkombinationen errichte-
ten Speichern die Bedingungen zur Speichernutzung verbessert werden. Ne-
ben der Zwischenspeicherung sollte auch die Teilnahme an Märkten bzw. die 
Erbringung von Systemdienstleistungen möglich sein. Im sinnvollen physika-
lischen Zusammenhang, z.B. einem Mittelspannungsnetzstrang, sollten zu-
dem vom Solarpark abgesetzte Speicher oder Sektorenkopplungsanwendun-
gen im Rahmen von Anlagenkombinationen realisiert werden können. 

 

                                                             
8 Die mengengewichteten durchschnittlichen Zuschlagswerte der PV-Ausschreibungen des Jahres 2020 lagen 
zwischen 5,01 bis 5,27 ct/kWh (Gleitenden Marktprämie), die Zuschläge der Anlagenkombinationen der In-
novationsausschreibung des Jahres 2020 bei mengengewichtet durchschnittliche bei 4,5 ct/kWh (fixe Markt-
prämie). Im Vergleich dazu liegen die Zuschläge der KWK-Ausschreibungen des Jahres 2020 mengengewich-
tet durchschnittliche bei 6,23 – 6,75 ct/kWh (fixer KWK-Zuschlag). Somit werden fossile KWK-Technologien, 
die zusätzlich zum KWK-Zuschlag i.d.R. noch weitere vergütungswirksame Boni geltend machen können, 
deutlich höher gefördert als klassische und innovative PV-Anlagen. Auch daher wird ein Auslaufen des Kraft-
Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWGW) als Förderinstrument für fossiler Anlagen im Zuge der Weiterentwicklung 
des EEG zum EIG vorgeschlagen. Nähere Informationen finden Sie hier: bne – Energiewende für alle – was 
nun zu tun ist (September 2021).   

https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2021/BNE_Wahlpapier.pdf
https://www.bne-online.de/fileadmin/bne/Dokumente/Positionspapiere/2021/BNE_Wahlpapier.pdf
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Agri-PV, Parkplatz-PV, Fassaden-PV, Gewässer-PV und Lärmschutz-PV  
Bereits heute ist die Innovationsausschreibung bei sogenannten „besonderen 
Anlagen“ weiter segmentiert (heute Agri-PV, Parkplatz-PV und Gewässer-PV). 
Weitere Segmente sollten hinzukommen; die Fassaden-PV und die Lärm-
schutz-PV. Diese Anlagen stellen bezüglich der Flächennutzung ein konflikt-
armes Potenzial dar, haben heute keine realistische Möglichkeit Zuschläge in 
den Ausschreibugen zu erhalten, zu denen sie zugeordnet sind (z.B. Fassaden: 
Dachanlagenausschreibung, Lärmschutz: Freiflächenausschreibung). Für alle 
„besonderen Anlagen“, sollte das Erfordernis der Anlagenkombinationen 
entfallen. Bei Agri-PV-Anlagen und Gewässer-PV sollte die zulässige Gebots-
größe deutlich erhöht werden. Ber der Parkplatz-PV sollte die Definition der 
Parkplatzflächen erweitert werden auf gewerblich genutzte parkplatzähnliche 
Flächen. Bei Parkplätzen und den neuen Kategorien der Fassaden-PV (für 
Großanlagen) und der Lärmschutz-PV sollten keine Größenbeschränkungen 
vorgesehen werden. Die in einem solchen Projekt nutzbaren Flächen be-
schränken deren Größe ohnehin. 
 

35. „Top-Runner“-Programm für besondere technische Innovationen 

In der Innovationsausschreibung soll ein Segment für besondere technische 
Innovationen vorgesehen werden, als Top-Runner-Programm. Front-Runner-
Ausschreibungen sollten regelmäßig und ggf. mit Themenschwerpunkten statt-
finden.  
   In Top-Runner-Programmen im Bereich der Photovoltaik-Dachanlagen könn-
ten Anlagen mit Modulen mit besonders hohen Effizienzen und besonders effi-
zienten oder netzbildenden Wechselrichter- und Batteriesystemen einen Zu-
schlag erhalten. Dies könnte auch ein wichtiger industriepolitischer Ansatz sein, 
die europäische Solarindustrie wieder zu stärken. Grundsätzlich sind auch wei-
tere Themenschwerpunkte als Top-Runner denkbar, z.B. eine Ausschreibung 
von PV-(Batterie-)Kraftwerken die nichtfrequenzgebundene Systemdienstleis-
tungen erbringen (Spannungsregelung, Beiträge zu Netzstabilität und zum 
Kurzschlussstrom, dynamische Blindleistungsstützung, Schwarzstart- und In-
selbetriebsfähigkeit) – eine Aufgabe die bis 2023 neu zu bewerten ist. Mit dem 
Wegfallen konventioneller Kraftwerke müssen hier Lösungen gefunden werden, 
ob und wie diese Systemdienstleistungen marktlich erbracht werden können. In 
der Innovationsauschreibung ließen sich dies sowohl wettbewerblich als auch 
beihilferechtskonform realisieren.  
   Auch sind besondere Themenschwerpunkte in anderen Bereichen denkbar, 
wie z.B. ein Top-Runner für „virtuelle Leitungen“ (über Distanz gekoppelte 
Batteriekraftwerke) und für „solare Prozesswärme“.  
   Das Top-Runner-Programm passt im EEG thematisch in die Innovationsaus-
schreibung und kann dort als Segment starten. Weil für Top-Runner andere Zu-
schlags- oder Unterstützungsmechanismen nötig werden könnten, sollte nach 
einem Testlauf eine geeignete Verstetigung stattfinden. 
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Das 100-Tage-Programm macht Photovoltaik zum neuen Standard, be-
schleunigt die Planung von PV-Freiflächenanlagen und bereitet ein um-
fassendes Gebäude-PV-Gesetz vor 

 
Photovoltaik ist der verfügbare Booster, den der Erneuerbaren Energien-Ausbau 
jetzt braucht. Die Technologie ist günstig und verfügbar. Möglichst viele der ge-
nannten Punkte sollten in einem 100-Tage-Programm adressiert werden, damit 
der Rechtsrahmen der wachsenden Dynamik des PV-Ausbaus nachziehen 
kann. Jetzt auf Photovoltaik zu setzen ist eine sichere Bank. 
   Im 100-Tage-Programm sollte deutlich gemacht werden, dass Photovoltaik 
der neue Standard ist. Durch Capacity Building im Bereich Photovoltaik und 
Personalaufbau im Handwerk (Maßnahme 1 und 4), dem Bekenntnis zum Erar-
beiten einer Industriestrategie für Photovoltaik (Maßnahme 6) und dem Be-
schluss eines Solar-Standards für Wohn- und Nichtwohngebäude (Maßnahme 
23), der ab  
Januar 2023 aktiv werden soll. Diese Maßnahmen geben der Branche und Un-
ternehmen im Handwerk Sicherheit, jetzt Strukturen, Personal und Qualifika-
tion auszubauen.  
   Im 100-Tage-Programm muss außerdem der Planungsbeschleunigung im 
Bereich der PV-Freiflächen eine ebenso hohe Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, wie dies bei der Windenergie an Land aktuell der Fall ist. Photovoltaik 
kann in der Fläche bedeutend schneller ausgebaut werden als dies über die 
EEG-Ausschreibung heute erfolgt. Die Ausschreibung stellt inzwischen eine Po-
tenzialhürde dar und verkennt die Realität, in der förderfreie Anlagen (PPA-
Projekte) außerhalb der förderfähigen Flächenkulisse als Biodiversitäts-PV ge-
plant und realisiert werden. Echte Planungs- und Ausbaubeschleunigung erfolgt 
daher in anderen Bereichen als dem EEG – z.B. in der Raumordnung und im 
Landwirtschaftsrecht (Maßnahmen 12, 14 und 15) sowie bei Netzanschlüssen 
(Maßnahmen 19 und 20). Bei PV-Freiflächenanlagen und zunehmend auch bei 
Dachanlagen kann der Ausbau ohne Zeitverzug und ohne neue EEG-Kosten be-
schleunigt werden, wenn der Rahmen für PPA-Projekte gestärkt wird (Maßnah-
men 8, 9, 10 und 11).  
 
Das 100-Tage-Programm dient auch der Vorbereitungsarbeit für weitere Maß-
nahmen, die im Lauf der Legislaturperiode umgesetzt werden sollten, z.B. für 
ein umfassendes Gebäude-PV-Gesetz und den Umbau des EEGs zum Erneuer-
bare Energien Innovationsgesetz (EIG).  
 
 
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)  
 
Der bne verbindet Wettbewerb, Erneuerbare und Innovation im Energiemarkt. 
Seine Mitgliedsunternehmen lösen alte Grenzen auf und setzen die Kräfte der 
Energiewende frei. 


